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Technische Anschlussbedingungen FEW (TAB)  
 
1. Allgemeine Vorbemerkungen  
 
Als Betreiber der Ver - und Entsorgungsanlagen des Flughafen Berlin Brandenburg (BER) 
übernimmt die Flughafen Energie & Wasser GmbH (FEW) die Entsorgung der am Regenwassernetz 
angeschlossenen Verbraucher/ Hausanlagen.   

Bei einem Anschluss an das Regenwassernetz der FEW sind vom Kunden/ Anschlussnehmer 
folgende TAB-RW zu beachten und einzuhalten. 

 
1.1 Allgemeine Anwendungshinweise  
 
Die TAB-RW gelten für die Planung, den Anschluss und den Betrieb von Anlagen, die an das 
Regenwassernetz der FEW angeschlossen sind oder angeschlossen werden. Die Planer, Errichter 
und Anschlussnehmer sind angehalten, diese Vorgaben auf den Grundstücken umzusetzen. 
Abweichungen sind im Einzelfall zulässig, wenn FBB/ FEW den Abweichungen vorab schriftlich 
zustimmt. 
Es gilt die jeweils aktuelle Fassung. Dies trifft auch auf bereits an das Regenwassernetz 
angeschlossenen und in Betrieb befindlichen Anlagen zu. 

 
Die technischen Anschlussbedingungen (TAB) sind grundsätzlich einzuhalten. Der 
Auftragnehmer oder Anschlussnehmer ist grundsätzlich aufgefordert, Abweichungen dieser 
TAB, gegenüber dem Stand der Technik aufzuzeigen und gegebenenfalls 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 

Mit diesen Vorgaben werden die Mindestanforderungen zur Integration der Anlagen der 
Regenentwässerung auf den Grundstücken der Bebauungsgebiete SF1/SF2/SF3/Midfield 
Gardens/FR/PA in die zentralen Regenentwässerungssysteme des Flughafens BER definiert.  
 
Für den Bestand SXF (Nord und Süd) gelten die Vorgaben nicht bzw. nur eingeschränkt. 
Neuanschlüsse oder Änderungen sind entsprechend der TAB zu beantragen und werden individuell 
geprüft.    
 
 
1.2 Begriffsbestimmung  
 
1.2.1 Allgemeines  
 
Im Sinne dieser Technischen Anschlussbedingungen (TAB) bedeuten: 
 
Niederschlagswasser/ Regenwasser: 
ist das aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen im Folge von Regenereignissen 
abfließende Wasser. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
sie umfasst das Sammeln, Rückhalten, Behandeln, Fortleiten, Einleiten und Versickern von 
Niederschlagswasser. 
 
Zentrale Regenentwässerungssysteme: 
sind die übergeordneten Ableitungssysteme, welche das Wasser zu den Behandlungsanlagen oder 
zur Vorflut ableiten. Die Anschlusskanäle sind nicht Bestandteil der zentralen 
Regenentwässerungssysteme. 
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Regenwassernetz 3xx: 
ist die Hauptableitungsanlage für Niederschlagswasser der Baufelder SF 2, SF 3, das Terminal, 
Midfield Gardens und bestehende Bereiche des Flughafens Berlin Schönefeld SXF wie z. B. RAMP 
4, RAMP 4a im Sommer. 
 
Regenwassernetz 2xx: 
ist die Hauptableitungsanlage für Niederschlagswasser des Baufeldes SF 1. 
 
Landseite: 
sind Bereiche auf den Flughafen, die ohne Sicherheitskontrolle allgemein zugänglich sind. 
 
Grundstücke: 
sind die parzellierten, am zentralen Regenentwässerungssystem anzuschließenden Teilflächen der 
Baufelder SF1, SF 2, SF3, Midfield Gardens, FR und PA und des Bestandflughafens SXF. 
 
Anschlussnehmer (ASN): 
ist der für die Errichtung und den Betrieb der Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken 
Verantwortliche. 
 
Grundstücksanschluss: 
ist der Anschlusskanal vom zentralen Regenentwässerungssystem bis zum Übergabeschacht 
(Übergabepunkt) auf dem Grundstück. Er ist nicht Bestandteil der zentralen 
Regenentwässerungssysteme. 
 
Anschlusspunkt: 
ist der Punkt, an welchem der Anschlusskanal an das zentrale Regenentwässerungssystem 
angeschlossen wird. 
 
Übergabepunkt: 
ist der Endpunkt des Anschlusskanals am Grundstück. Er ist in Form eines Schachtbauwerkes DN 
1000 (Übergabeschacht) auszubilden. 
 
Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken: 
sind Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Versickerung und 
Ableitung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück dienen. Sie sind nicht Bestandteil der 
zentralen Regenentwässerungssysteme. 
 
Dränage Leitungen: 
Sind spezielle Rohre oder Kiespackungen zum Sammeln von Sickerwasser. 
 
 
1.2.2 Beschreibung des Anschluss - und Übergabepunktes  
 
Der Anschluss der Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken erfolgt mittels 
Anschlusskanal am zentralen Regenentwässerungssystem. Der Übergabepunkt ist ein 
Hausanschlussschacht, der an der Grundstücksgrenze zu errichten ist. 
�,�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���H�U�I�R�O�J�W���Gie Ableitung des Drosselabflusses über einen Anschlusskanal 
an das Verbundnetz, welches die Abflüsse der Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlage aus 
dem Bereich der Freianlage/Verkehrsanlagen der jeweiligen teilzentralen Versickerungsanlage 
zuführt.   
Der Übergabepunkt ist wie oben beschrieben zu errichten.  
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1.2.3 Abgrenzung der zentralen Regenentwässerung  
 
Der Übergabepunkt befindet am grundstücksseitigen Ende des Anschlusskanals. 
 
Für die fachgerechte Planung und Herstellung der Regenentwässerungsanlagen auf den 
Grundstücken und damit die Schaffung der Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Anschluss 
an das zentrale Regenentwässerungssystem ist der Anschlussnehmer verantwortlich. 
 
 
1.3 Geltungsbereich  
 
Die TAB Regenwasser gelten für alle Anschlüsse an die zentralen Regenwassersysteme des BER 
& SXF, die sich in den Baufeldern SF1, SF2, SF 3, Midfield Gardens, PA und FR befinden. 
Darüber hinaus gelten sie für die Anschlüsse von neu geplanten Flächen und Bauwerken im Bereich 
des Bestandes SXF Süd, welche in das zentrale Regenentwässerungssystem 3xx einleiten. Bei 
Anschlüssen in SXF Nord wird jeweils im Einzelfall bewertet, welche Parameter zu berücksichtigen 
sind. 
 
 

Planfeststellungsbeschluss  
 
1.3.1 Kategorisierung der Niederschlagsabflüsse  
 
Die Entwässerung am Flughafen BER, des bestehenden Flughafens SXF sowie aller Flächen im 
Umfeld erfolgt im Trennverfahren. 
Die auf dem geplanten Flughafen anfallenden Regenwasserabflüsse werden im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens wegen ihrer unterschiedlichen Qualität in folgende Teilströme eingeteilt: 
 

1. Niederschlagswasser von Dachflächen und Flächen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen), 
im Folgenden als Niederschlagswasser Klasse A bezeichnet. 

 
2. Niederschlagswasser von Rollbahnen des Vorfeldes und den Start- und Landebahnen sowie 

den Rollbahnen, das im Winter mit Flächenenteisungsmitteln belastet sein kann, im 
Folgenden als Niederschlagswasser Klasse B bezeichnet. 

 
3. Niederschlagswasser von den Bereichen des Vorfeldes, das im Havariefall mit Kerosin aus 

Leckagen sowie im Winter mit Flächen- und Flugzeugenteisungsmitteln belastet sein kann, 
im Folgenden als Niederschlagswasser Klasse C bezeichnet. 

 
Im Rahmen des Geltungsbereiches dieser TAB wird nur die Ableitung und Übernahme von 
Niederschlagswasser Klasse A behandelt. 
 
 
1.3.2 Vorgaben zur Versickerung aus dem Planfeststellungsbeschluss  
 
Das Niederschlagswasser ist nach dem geltenden Planfeststellungsbeschluss vom 13.08.2004 zu 
80% auf dem Grundstück , auf dem es anfällt, zu versickern . 20% dürfen den zentralen 
Regenwassersystemen zugeführt und somit in die Vorflut abgeleitet werden. 
 
Ausnahme von der Verpflichtung zur Versickerung auf dem Grundstück bilden die Baufelder PA 
(Terminal, Pier Nord, Pier Süd) sowie SF2 (Airport City). Hier wird die Umsetzung der Forderung in 
einer zentralen Versickerungsanlage an der Südgrenze von SF3 realisiert. 
 
Alle Versickerungsanlagen in dem Bebauungsgebiet FR und SF3 sind auf den Grundstücken 
anzulegen. Die Planung und Errichtung der Versickerungsanlagen obliegt den jeweiligen Betreiber. 
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Gemäß Planfeststellungsbeschluss ist die Versickerung vorzugsweise mit Mulden-Rigolen-
Systemen zu realisieren. Die Niederschlagswasserbeseitigung von den KFZ-Stellflächen und der 
Fläche vor den Frachthallen (Baufeld FR) ist ausschließlich über offene Systeme wie Mulden oder 
Regenversickerungsbecken vorzunehmen. Die Niederschlagswasserbeseitigung der Dachflächen 
kann über offene oder geschlossene Systeme (Rigolen, Sickerschächte) erfolgen. Von der 
Versickerungssohle bis zur Grundwasseroberfläche ist ein Abstand von mindestens 1 m zu 
gewährleisten, bei Sickerschächten 1,5 m. 
 
Im Bereich des Entwicklungsgebietes findet die Versickerung der Niederschlagsabflüsse in 
teilzentralen Versickerungsanlagen statt (siehe Anlage 6). Diese sind für die jeweiligen 
Bebauungsfelder ausgelegt und verortet worden. Die teilzentralen Versickerungsanlagen stellen 
eine Kombination von unterirdischer Versickerung in Rigolen und oberirdischer Versickerung in 
einem Versickerungsbecken dar. Eine Direkteinleitung in die Rigole darf nur von Dachflächen bzw. 
Freianlagen ohne Verkehrsbelastung durch Kfz erfolgen. Abflüsse von Freianlagen mit 
Verkehrsbelastung, Verkehrsanlagen sowie Parkplatzflächen müssen vor der Direkteinleitung in 
eine unterirdische Rigole eine Bodenpassage über die belebte Bodenzone absolvieren. 
 
Es dürfen keine Versickerungen an solchen Orten vorgenommen werden, an denen 
Verunreinigungen des Bodens oder des Grundwassers nachgewiesen, bekannt oder hinreichend 
verdächtig sind. Die dafür notwendigen Recherchen bzw. Untersuchungen sind im Vorfeld der 
Planung auszuführen. 
 
Es ist zu gewährleisten, dass die Versickerung keinen nachteiligen Einfluss auf benachbarte 
Gebiete, insbesondere Bebauungen, ausübt. 
 
 
1.3.3 Begrenzung des eingeleiteten Abflusses  
 
Für die Dimensionierung der zentralen Regenentwässerungssysteme wurde angenommen, dass 
eine Begrenzung des eingeleiteten Abflusses von den Grundstücken erfolgt, der im Fall des 
Überlaufes der Versickerungsanlagen aufgenommen werden muss. 
 
Für die einzelnen Baufelder gelten die folgenden Festlegungen: 
 
Baufeld SF1 
Es wird lediglich der Überlauf der kombinierten Speicher- und Versickerungsanlagen auf den 
einzelnen Grundstücken in die zentralen Regenentwässerungssysteme übernommen, d.h. es erfolgt 
erst eine Ableitung, wenn die vorhandenen Anlagen (Mulden, Rigolen, Becken) vollständig 
ausgelastet sind. 
Der dann ableitbare Überlaufvolumenstrom von den Grundstücken  ergibt sich aus der zulässigen 
Drosselabflussspende. 

�M�å 
L �s�v
�H
�O

�Û�D�=�»�å�è�ç�ç�â�æ�Ö�Û�ß�¡�æ�Ö�Û�Ø 

 
Baufeld PA uns SF2 
Die Versickerung erfolgt in der zentralen Versickerungsanlage, welche an der Südgrenze des 
Baufeldes SF3 liegt. Der in die zentralen Regenwassersystem eingeleitete und somit zur zentralen 
Versickerungsanlage transportierte Abfluss muss begrenzt werden und ergibt sich aus der 
zulässigen Drosselabflussspende. 
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Baufeld SF 3 
Es wird lediglich der Überlauf der kombinierten Speicher- und Versickerungsanlagen auf den 
einzelnen Grundstücken in die zentralen Regenentwässerungssysteme übernommen, d.h. es erfolgt 
erst eine Ableitung, wenn die vorhandenen Anlagen (Mulden, Rigolen, Becken) vollständig 
ausgelastet sind. Der dann ableitbare Überlaufvolumenstrom von den Grundstücken ergibt sich aus 
der zulässigen Drosselabflussspende. 

�M�å 
L �s�v
�H
�O

�Û�D�=�»�å�è�ç�ç�â�æ�Ö�Û�ß�¡�æ�Ö�Û�Ø 

 
�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³ 
 
�,�P���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���Z�L�U�G���Y�R�Q���G�H�Q���+�R�F�K�E�D�X�W�H�Q���O�H�G�L�J�O�L�F�K���H�L�Q��Drosselabfluss in 
die stromab liegende Niederschlagswasserentsorgungsanlage übernommen. Die 
Abflussdrosselung ist innerhalb der Grenzen des Grundstückes zu realisieren. Die Größe des 
zulässigen Drosselabflusses ergibt sich aus der max. zulässigen Drosselabflussspende von  
qdr = 5 l/s*haGebäudedachfläche. Für Gebäude, deren Dachfläche kleiner 2.000 m² ist, gilt ein maximal 
einleitbarer Drosselabfluss von Qdr =   1 l/s. Die erforderliche Rückhalteanlage zur Realisierung der 
Abflussdrosselung ist innerhalb der Grundstücksgrenzen anzuordnen. 
 
Aus den teilzentralen Versickerungsanlagen wird lediglich der Überlauf der kombinierten Speicher- 
und Versickerungsanlagen in die zentralen Regenentwässerungssysteme (3xx) übernommen, d. h. 
es erfolgt erst eine Ableitung, wenn die vorhandenen teilzentralen Anlagen (Mulden, Rigolen, 
Becken) vollständig ausgelastet sind. Der dann ableitbare Überlaufvolumenstrom von Grundstücken 
ergibt sich aus der zulässigen Drosselabflussspende qdr = 14 l/s*haABruttofläche.  
Die zulässigen Drosselabflüsse von den teilzentralen Versickerungsanlagen entnehmen sie der 
Anlage 6, Tabelle 1. 
 
Bauliche Ergänzungen im Bestand SXF (Süd) 
Es wird lediglich der Überlauf der kombinierten Speicher- und Versickerungsanlagen (welche für die 
zusätzlichen abflusswirksamen Flächen zu errichten sind) in die zentralen 
Regenentwässerungssysteme übernommen, d.h. es erfolgt erst eine Ableitung, wenn die 
vorhandenen Anlagen (Mulden, Rigolen, Becken) vollständig ausgelastet sind.  
Der dann ableitbare Überlaufvolumenstrom ergibt sich aus der zulässigen Drosselabflussspende: 

�M�å 
L �w
�H
�O

�Û�D�=�í�è�æ�Ô�¡�ç�í�ß�Ü�Ö�Û�Ø���º�Õ�Ù�ß�è�æ�æ�ê�Ü�å�Þ�æ�Ô�à�Ø���¿�ß�¡�Ö�Û�Ø 

 
 
1.3.4 Qualität des eingeleiteten Abflusses  
 
Das eingeleitete Regenwasser muss frei von Verunreinigungen sein, welche die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Grundwassers beeinträchtigen können. 
 
Für die Einleitung von Regenwasser in die zentralen Regenentwässerungssysteme werden folgende 
Überwachungswerte an der Probeentnahmestelle (Übergabepunkt) festgelegt. 
 
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)   < 100 mg/l 
 
Kohlenwasserstoffe     < 5 mg/l 
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1.4 Wasserrecht  
 
1.4.1 Umgang mit wasser gefährdenden Stoffen  
 
Der Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen und die Anzeigepflicht zum Umgang mit Wasser 
gefährdenden Stoffen sind entsprechend § 20 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) (zu §§ 
62 und 63 WHG und der VAwS) festgelegt. Die einschlägigen Regelungen sind zu beachten. 
 
In die zentralen Regenentwässerungssysteme dürfen in keinem Fall Stoffe eingeleitet werden, die 
zur Beeinträchtigung der Umwelt bzw. des Wasserhaushaltes führen. 
 
Der Betreiber der zentralen Regenentwässerungssystems kann die Einleitung von 
Niederschlagswasser mit potentiell Wasser gefährdender Belastung von einer Vorbehandlung 
abhängig machen und an besondere Bedingungen knüpfen, die im Einzelfall festgelegt werden. 
 
 
1.4.2 Erforderliche Genehmigungsverfahren für Versickerungsanlagen  
 
Für Versickerungsanlagen die als Bestandteil Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken 
�J�H�S�O�D�Q�W�� �V�L�Q�G���� �L�V�W�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �G�H�U�� �Ä�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� �'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J�� �Y�R�Q��
Genehmigungen für Kanalisationsnetze" (zu § 71 BbgWG) eine Genehmigung durch die Untere 
Wasserbehörde erforderlich. Die erteilte Genehmigung zur Versickerungsanlage ist als Bestandteil 
des Anschlussantrages bei dem Betreiber der zentralen Regenentwässerungssystems (Flughafen 
Energie & Wasser GmbH (FEW)) vorzulegen. 
 
 
1.4.3 Eigenüberwachung  
 
Der Betreiber der Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken hat die Eigenüberwachung 
der �$�Q�O�D�J�H�Q�� �Q�D�F�K�� �G�H�U�� �Ä�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� �'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�H�Q�� �I�•�U��
Kanalisationsnetze" (zu § 75 Abs. 1 BbgWG) auf eigene Kosten durchzuführen.  Die Dokumentation 
der Eigenüberwachung ist dem Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme jährlich 
vorzulegen. 
 
 
1.4.4 Fremdüberwachung  
 
Die Fremdüberwachung der Anlagen wird durch den Betreiber der zentralen 
Regenentwässerungssysteme durchgeführt. Zur Ausführung dieser Leistung darf er sich Dritter 
bedienen. 
Für die Entnahme von Wasserproben ist ein Übergabeschacht auf dem Grundstück vorzusehen. 
Begehungen/Besichtigungen der Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken durch den 
Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme sind nach Absprache zu gestatten (siehe 
Betretungsrecht Pkt. 1.6.2). 
 
 
1.5 Verhältnis zwischen den Betreibern (ASN und FEW)  
 
1.5.1 Anschlusszwang für Regenwasserleitungen  
 
Ein Anschlusszwang an die zentralen Regenentwässerungssysteme besteht nur, sofern das 
anfallende Niederschlagswasser nicht nachweislich vollständig dezentral auf dem Grundstück 
versickert wird. Eine eigenständige Ableitung in Vorfluter ist nicht zulässig. 
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1.5.2 Auskunfts - und Nachrichtenpflicht, Betretungsrecht  
 
Die Betreiber der Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken (ASN) sind verpflichtet, dem 
Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme (FEW) unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn der Betrieb der Anlagen beeinträchtigt wird oder wassergefährdende Stoffe eingeleitet wurden. 
 
Ebenso ist dem Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme nach Absprache ungehindert 
Zutritt zu allen Anlagenteilen auf dem Grundstück zu gewähren. Er ist berechtigt, notwendige 
Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren anzuordnen, insbesondere das eingeleitete bzw. zur 
Einleitung vorgesehenes Niederschlagswasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen. Das Recht 
zur Probenahme schließt Bodenproben von Versickerungsanlagen ein. 
 
 
1.5.3 Pflicht zur Vorlage der Planung zur Prüfung und Ge nehmigung  
 
Der Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme kann die Anschlussgenehmigung unter 
Bedingungen und Auflagen erteilen. Die Anschlussgenehmigung kann unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs oder der nachträglichen Einschränkung oder Änderung erteilt werden, und 
sie kann zeitlich begrenzt sein. 
 
Die Anschlussgenehmigung des Betreibers der zentralen Regenentwässerungssysteme ersetzt 
nicht die Erlaubnisse oder Genehmigungen, die nach den geltenden Rechtsvorschriften beim 
Umgang mit Regenwasser erforderlich sind. 
 
Vor der Erteilung der Anschlussgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der 
Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken nur begonnen werden, wenn der Betreiber der 
zentralen Regenentwässerungssysteme sein Einverständnis erteilt hat. 
 
Für die Bedarfsanmeldung und den Antrag auf Genehmigung muss ein Formblatt verwendet werden, 
welches durch den Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme zur Verfügung gestellt 
wird (Anhang). 
 
 
1.5.4 Anzeigepflicht von Veränderungen der  Grundstücksentwässerungsanlagen  
 
Änderungen der Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken sind dem Betreiber der 
zentralen Regenentwässerungssysteme schriftlich mitzuteilen. Dieser entscheidet unter 
Berücksichtigung von Art und Umfang, ob Änderungen der bestehenden Anschlussgenehmigung 
erforderlich werden. Diese sind durch den Betreiber der Regenentwässerungsanlagen auf den 
Grundstücken zu erstellen. 
 
 
1.5.5 Pflicht zur Wartung der Anlagen  
 
Der Betreiber der Regenentwässerungsanlagen auf dem Grundstück ist jederzeit für den 
ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb der Anlagen auf dem Grundstück einschließlich des 
Übergabeschachtes verantwortlich. Er haftet für alle Schäden und Nachteile, die infolge 
mangelhaften Zustandes oder rechtswidriger Benutzung entstehen. 
 
Die Betriebsfähigkeit und Betriebssicherheit der Regenentwässerungsanlagen auf dem Grundstück 
ist durch eine regelmäßige Wartung zu erhalten. Der Betreiber hat dazu alle erforderlichen 
Maßnahmen und Kontrollen auf eigene Kosten vorzunehmen (siehe Eigenüberwachung Pkt. 1.5.3). 
 
Werden Mängel festgestellt, so sind diese unverzüglich durch den Betreiber der 
Regenentwässerungsanlagen auf dem Grundstück auf eigene Kosten zu beseitigen. 
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1.5.6 Wiederkehrende Nachweise der Leistungsfähigkeit der Anlagen  
 
Die Leistungsfähigkeit und damit Funktionstüchtigkeit der Versickerungsanlagen ist zu überprüfen 
und nachzuweisen. 
Der Nachweis für die Versickerungsanlagen ist in Form einer Bestimmung des vorhandenen kf-
Wertes (im Labor) vorzunehmen. Die Anzahl und Lage der zu untersuchenden Proben wird unter 
Einbeziehung des Betreibers der zentralen Regenentwässerungsanlagen festgelegt. Der Nachweis 
ist alle 2 Jahre vorzulegen. 
 
 
1.5.7 Rückstauebene  
 
Als Rückstauebene wird mit 10 cm über Oberkante der Schächte der zentralen 
Regenentwässerungs-systeme festgelegt. 
Für die Sicherung seiner Anlagen gegen Rückstau ist der Betreiber der 
Regenentwässerungsanlagen auf dem Grundstück selbst verantwortlich. 
 
 
1.5.8 Qualitätsuntersuchungen von eingeleitetem Regenwasser  
 
Die Probenahme und Analyse von eingeleitetem Regenwasser zur Überwachung der festgelegten 
Grenzwerte wird von Fachpersonal nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
durchgeführt. Die Probenahme erfolgt am Übergabeschacht. Der notwendige Zutritt zum 
Schachtbauwerk ist zu gewährleisten. 
 
 
1.5.9 Havarie  
 
Die erforderlichen Abwehrmaßnahmen bei einer Havarie mit Gefahrstoffen sind in einem 
Havariedokument darzustellen, welches der Betreiber der Regenentwässerungsanlagen auf dem 
Grundstück erstellt. 
Im Ereignisfall ist unverzüglich die zuständige Wasserbehörde sowie dem Betreiber der zentralen 
Regenentwässerungssysteme zu informieren. 
 
Alle vom normalen Betrieb abweichenden Situationen während des Anlagenbetriebes, insbesondere 
Störungen oder Unfälle, die Einfluss auf die Umwelt bzw. die zentralen Regenwassersysteme haben 
können, sind der zuständigen Wasserbehörde sowie dem Betreiber der zentralen 
Regenentwässerungssysteme unverzüglich zu melden. Dabei sind Zeitpunkt, Ort, Umfang, Ursache, 
Auswirkungen und voraussichtliche Dauer der Störung sowie die durchgeführten oder 
beabsichtigten Maßnahmen anzugeben. 
Gemäß§ 21 des BbgWG besteht bei Havariefällen auf der Niederschlagswasserbeseitigungsanlage, 
welche Gewässerschäden verursachen oder verursachen könnten, die sofortige Meldepflicht an die 
Untere Wasserbehörde. 
 
 
1.5.10 Haftung  
 
Der Anschlussnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden, die infolge einer unsach-gemäßen 
oder den Bestimmungen dieser TAB Regenwasser widersprechenden Benutzung sowie infolge 
eines mangelhaften Zustandes der Regenentwässerungsanlagen auf dem Grundstück des ASN 
entstehen. 
Der Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme ist berechtigt, auf Kosten des Schaden-
verursachers die entstandenen Schäden in den zentralen Regenentwässerungssystemen zu 
beseitigen. Die Feststellung einer unzulässigen Einleitung und die damit zusammenhängenden 
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Maßnahmen zur Schadensabwehr werden dem Anschlussnehmer unverzüglich bekannt gegeben 
und in Rechnung gestellt. 
 
Werden die zentralen Regenentwässerungssysteme durch Betriebsstörungen, die der Betreiber 
nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten Mängel 
oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie z. B. Hochwasser, 
Starkregen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Regenwasserablauf verursacht sind, 
so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz oder Erlass von Beiträgen. 
 
Gegen Überschwemmungsschäden und Bauwerksvernässungen auf den Grundstücken als Folge 
von Rückstau, Betriebsstörungen, Behinderung im Niederschlagswasserabfluss, zeitweiliger   
Stilllegung oder unsachgemäßen und nicht den Bodenverhältnissen entsprechenden 
Bauwerksabdichtungen auf dem eigenen Grundstück, sind eigene Schutzvorkehrungen zu treffen. 
 
 
1.5.11 Weitere Vorschriften und Richtlinien  
 
Grundlage für Planung und Bau von Regenwasserentsorgungsanlagen sind die einschlägigen 
gesetzlichen Vorgaben und Regelwerke in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
 
1.5.12 Kostenerstattung  
 
Die Kosten für die bauliche Erstellung des Grundstücksanschlusses sowie die Betriebskosten bzw. 
Entgelte für die Bereitstellung der zentralen Regenentwässerungssysteme werden in einem 
separaten Dokument geregelt. 
 
 
2. Anschlussbedingungen  
 
2.1 Anschlussantrag für die Regenwasserableitung  
 
Voraussetzung für den Anschluss an die zentralen Regenentwässerungssysteme ist eine positiv 
beschiedene Bedarfsanmeldung (Anlage 4) durch den Anschlussnehmer bei FEW. Sowie ein 
darauffolgender verbindlicher Anschlussantrag des ASN. 
Die Bedarfsanmeldung ist rechtzeitig und damit vor dem Antrag auf Anschluss einzureichen. 
 
Der folgende Anschlussantrag für die Regenwasserableitung ist rechtzeitig (mindestens 12 Monate) 
vor der baulichen Errichtung des Anschlusses einzureichen. 
 
Für den Anschlussantrag ist das beiliegende Formblatt nach Anlage 5 �Ä�$�Q�V�F�K�O�X�V�V�D�Q�W�U�D�J�³�� �I�•�U�� �G�L�H��
Regenwasserableitung zu verwenden. 
Der Anschlussantrag für die Regenwasserableitung muss enthalten: 
 

�‡ Name und Anschrift des Antragstellers, 
�‡ Name und Anschrift des Entwurfsverfassers, 
�‡ Name und Anschrift des Planer/ Ing.Büro,  
�‡ Bezeichnung der Grundstücke,  
�‡ Baugenehmigung oder Bauanzeige mit Datum und Aktenzeichen,  
�‡ max. zulässige Einleitmenge in l/s (Spitzenabfluss) bezogen auf die Größe der 

Bruttofläche,  
�‡ max. erforderliche Einleitmenge in l/s,  
�‡ Art der Abflussdrosselung,  
�‡ Größe der abflusswirksamen Flächen (unterschieden nach Dach-, Verkehrs- und 

Parkflächen), 
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�‡ Art der Regenwasserbehandlung, 
 
Dem Anschlussantrag für die Regenwasserableitung sind die folgenden Unterlagen beizufügen: 
 

�‡ Kurzbeschreibung der Regenentwässerungsanlagen auf dem Grundstück, 
�‡ Dimensionierung der Regenentwässerungsanlagen auf dem Grundstück, 

o Nachweis der Versickerungs- bzw. Speicheranlagen nach den DWA-
Arbeitsblättern A 138 bzw. A 117 

�‡ Erläuterung und Angabe der bautechnischen Ausführung, 
�‡ Nachweis der Einhaltung der Forderungen zur Versickerung (Pkt. 1.4.2) und zur 

Größe des eingeleiteten Abflusses (Pkt. 1.4.3), 
o Nachweis der Abflussbegrenzung auf die zulässige Abflussspitze 

(Dimensionierung! Auswahl des Drosselorgans) 
o Nachweis der Einhaltung des zul. Jahresabflussvolumens in die zentralen 

Regenwasserableitungssysteme (Ergebnisberichte des zugelassenen 
Langzeitsimulationsmodells) 

�‡ Lageplan 1:500 mit den folgenden Eintragungen/Angaben 
o Lage und Abmessungen der baulichen Anlagen 
o Art und Größe der Flächenbefestigungen 
o Lage und Abmessungen der Regenentwässerungsanlagen 
o Lage des als Vorflut dienenden zentralen Regenwassersystems 
o Lage evtl. geplanter Brauchwasserspeicher 
o Lage des Übergabeschachtes/ Einbauort des Drosselorgans 
o Angaben zur Geländehöhe und zu Gefälleverhältnissen 

 
Zusätzlich sind ein Lageplan im Maßstab 1:500 sind bei Bedarf Bauwerkszeichnungen oder 
Schnittdarstellungen beizufügen im erforderlichen Maßstab beizufügen. 
 
Die Forderung weiterer Darstellungen bleibt im Einzelfall vorbehalten. 
 
 
2.2 Rechnerische Nachweise  
 
2.2.1 Nachweis der Versickerungs - bzw. Speicheranlagen  nach den DWA -Arbeitsblättern A 

138 bzw. A 117  
 
Die Versickerungseinrichtungen sind entsprechend der zu entwässernden versiegelten Flächen in 
Anlehnung an die DWA-Arbeitsblätter A 138 sowie A 117 zu dimensionieren. Die Art des 
Nachweises ist anhand eines Beispiels im Anhang dargestellt. 
 
Weiterhin sind die Auswirkungen eines potenziellen Oberflächenabflusses bzw. einer Überflutung 
der Flächen zu bewerten. 
 
 
2.2.2 Nachweis der Abflussbegrenzung a uf die zulässige Abflussspitze (Dimensionierung/ 

Auswahl des Drosselorgans)  
 
Der Nachweis der Abflussbegrenzung ist mit dem Anschlussantrag für die Regenwasserableitung 
vorzulegen. Insofern sich die maximal zulässige Einleitmenge nur durch den Einbau eines 
Drosselorgans einhalten lässt, ist ein Nachweis über das notwendig werdende Regenrückhalte-
volumen vorzulegen. Die zur Anwendung vorgesehenen Drosselorgane sollten bei dem 
einzuhaltenden Drosselabfluss eine Trennschärfe von 10% gewährleisten. Dies bedeutet, dass der 
im Rahmen der Drosselung einzuhaltende Drosselabfluss nicht mehr als 10% vom theoretischen 
Wert abweichen darf. 
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Der Nachweis des erforderlich werdenden Regenrückhaltevolumens hat mit einem Langzeit �± 
Kontinuums �± Modell (vorzugsweise KOSIM �± MW1) zu erfolgen (Simulationsdauer mind. 10 Jahre). 
 
 
2.2.3 Nachweis der Einhaltung des zulässigen Jahresabflussvolumens  
 
Der Nachweis ist mittels einer Langzeitsimulation mit einem anerkannten Langzeit - Kontinuums - 
Modell über mindestens 10 Jahre zu führen. Die zur Simulation erforderlichen Regendaten sind beim 
DWD zu beziehen. Aus der Langzeitsimulation sind die Werte zu entnehmen, die zum Nachweis der 
Auflage, dass mindestens 80 % versickert werden und damit das Jahresabfluss-volumen in die 
zentralen Regenentwässerungssystems nicht mehr als 20 % des anfallenden Regenabflusses 
beträgt. 
Die Ergebnisse der Langzeitsimulation sind auf einem Deckblatt zu den Ergebnisberichten so 
zusammen zu stellen, dass die Erfüllung der Bedingung übersichtlich erkennbar wird. Dabei sind die 
folgenden Werte anzugeben: 
 

�‡ Jahresabflussvolumen des Einzugsgebietes,  
�‡ Jahresversickerungsvolumen der geplanten Anlagen, 
�‡ Jahresabflussvolumen in das zentrale Regenentwässerungssystem, 
�‡ Prozentualer Anteil des Jahresversickerungsvolumens in Bezug auf das Jahresabfluss-

volumen des Einzugsgebietes. 
 
 
2.2.4 Grundlagendaten für die rechnerischen Nachweise  
 
Regendaten für Versickerungsanlagen 
Die Dimensionierung der Versickerungsanlagen ist auf der Grundlage der Niederschlags-
höhenstatistik des Deutschen Wetterdienstes durchzuführen, die im Raster Schönefeld dargestellt 
sind (DWD, 1997). Die Niederschlagstabelle befindet sich im Anhang. 
 
Regendaten für Langzeitsimulation 
Als Regendaten für die Langzeitsimulation ist die im Planfeststellungsantrag angegebene 
Regenreihe zu benutzen. Hierbei wurde eine Naturregenreihe von 1961 bis 1994 der Berliner 
Wasserbetriebe verwendet, welche an der Station Neukölln aufgezeichnet wurde. Auf Grund der 
unterschiedlichen Jahresniederschlagshöhen zwischen den Stationen Neukölln und Schönefeld 
wurde diese Reihe mit dem Faktor 1,2 skaliert. Die Regenreihe wird von der FEW zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
2.2.5 Auslegungs - und Überschreitungshäufigkeiten  
 
Die Regenentwässerungsanlagen auf den Grundstücken sind nach den a.a.R.d.T. auszulegen. 
 
Die Dimensionierung der zentralen Regenentwässerungssysteme erfolgt mit einem 
Starkregenereignis der Wiederkehrhäufigkeit von 5 Jahren (n = 0,20) und einer Niederschlagsdauer 
D in Abhängigkeit von der Fließzeit im Kanalnetz. Die Niederschlagsdaten stammen aus dem 
KOSTRA - Atlas des Deutschen Wetterdienstes (DWD, 1997). 
 
 
2.3 Bautechnische Ausführung der Entwä sserungsanlagen  
 
Folgende generelle Festlegungen sind bei der Planung und der Herstellung des Anschlusses zu 
beachten: 

                                                
1 Z.B. KOSIM �± MW (ITWH �± Institut für technisch wissenschaftliche Hydrologie) 
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�‡ jedes Grundstück erhält für das Niederschlagswasser je einen Grundstücksanschluss. 

Ausnahmen sind nur mit Genehmigung von der FEW zulässig. Die FEW kann den Anschluss 
mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen Grundstücksanschluss ausnahmsweise 
zulassen,  

�‡ die Anschlussleitung ist nach den jeweils geltenden Regeln der Technik zu planen und 
herzustellen, 

�‡ die Nennweite des Hausanschlusskanals ist im Regelfall DN 200, ansonsten ist die 
Nennweite durch den Anschlussnehmer nachzuweisen, 

�‡ die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach den jeweils geltenden Regeln der Technik zu 
planen und herzustellen, insbesondere gemäß der DIN 1986. 

�‡ der Übergabeschacht DN 1000 ist im Regelfall auf dem Grundstück des ASN anzuordnen, 
ist die Anordnung eines Übergabeschachtes auf dem Grundstück nicht möglich, so 
entscheidet die FEW als Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme, ob auch eine 
Anordnung außerhalb des Grundstückes des Anschlussnehmers, d.h. im Straßenbereich 
erfolgen darf. 

�‡ Die Lage der Übergabeschächte der teilzentralen Versickerungsanlagen sind mit der FEW 
im Rahmen der Planung dieser Anlage abzustimmen 

 
 
2.3.1 Allgemeines  
 
Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie nach 
den Vorschriften dieser TAB auf Kosten desjenigen, welcher an das zentrale Regen-
entwässerungssystem anschließen möchte, herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. 
Die Herstellung von Rohrgräben, das Verlegen von Kanälen sowie das Verfüllen der Rohrgräben 
hat nach der DIN 18300 zu erfolgen und darf nur durch sachkundige Unternehmen durchgeführt 
werden. Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur nach den geprüften und genehmigten 
Plänen ausgeführt werden. Werden während der Bauausführung Abweichungen von den geprüften 
und genehmigten Plänen festgestellt, so kann der Betreiber der zentralen Regenentwässerungs-
systeme die sofortige Einstellung der Arbeiten an der Grundstücksentwässerungsanlage verlangen. 
 
 
2.3.2 Technische Regeln für die Ausbildung der Anlagen  
 
Absperreinrichtungen, Drosselorgane 
 
Bei der Bemessung des Netzes wird davon ausgegangen, dass die Einhaltung der Drossel-abflüsse 
durch auf den Grundstücken vorzusehende technische Einrichtungen gewährleistet wird, die eine 
Trennschärfe kleiner 1,1 garantieren. 
Die Abflussbegrenzung auf die zulässige Abflussspitze ist nachzuweisen (Dimensionierung/ 
Auswahl des Drosselorgans). 
Die Trennschärfe der geplanten Drosseleinrichtung ist über die Drosselkennlinie des geplanten 
Produktes nachzuweisen. 
 
 
2.3.3 Abnahme und Inbetriebnahme  
 

�‡ Bei Abnahme müssen alle abzunehmenden Anlagen sichtbar und zugänglich sein. 
�‡ Inbetriebnahme erfolgt erst nach Abnahme durch den Betreiber der zentralen Regen-

entwässerungssysteme. 
�‡ Über die Abnahme stellt der Betreiber der zentralen Regenentwässerungssysteme (FEW) 

eine Bescheinigung aus. 
�‡ Bei festgestellten Mängeln sind diese in einer festgesetzten Frist zu beseitigen. 
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�‡ Voraussetzung der Abnahme durch den Betreiber der zentralen 
Regenentwässerungssysteme ist die Übergabe folgender Unterlagen zur Grundstücks-
entwässerungsanlage (2-fach): 

o Bestandskizze(n) 
o Abnahmeprotokoll(e) 
o Genehmigung(en) 
o Druckprotokoll(e) 
o Prüfprotokolle 
o Verdichtungs- und Tragfähigkeitsnachweise 
o Dichtigkeitsnachweise 

 
Die nachträgliche Ergänzung der vorgenannten Unterlagen bleibt vorbehalten. 
 
 
3. Mitgeltende Unterlagen  
 
Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Geschäftsbedingungen, Lieferbedingungen und 
Preisblätter des Versorgers in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
4. Anlagen  
 
Anlage 1 
Niederschlagstabelle der Station Berlin Schönefeld 
 
Anlage 2 
Beispiel zur Bemessung von Versickerungsanlagen 
 
Anlage 3 
Beispiel Ergebnisausdruck Langzeit-Kontimuums-Simulation 
 
Anlage 4 
Bedarfsanmeldung 
 
Anlage 5  
Anschlussantrag 
 
Anlage 6  
�3�U�l�]�L�V�L�H�U�X�Q�J���G�H�V���1�L�H�G�H�U�V�F�K�O�D�J�V�Z�D�V�V�H�U�H�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�0�L�W�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³����
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Flughafen Energie & Wasser GmbH 
 
Flughafen Berlin Brandenburg 
 
12521 Berlin 
 
 
 

Bedarfsanmeldung  Ver- / Entsorgungs netze 1)   
 
 

1. Angemeldet  wird 2) �… der Neuanschluss  �… die Änderung des bestehenden Anschlusses  
 

 

2. für folgende  Ver-/Entsorgungsnetz e 2) (je Versorgungsnetz getrennter Anhang) 
 

 �… Stromversorgungsnetz AV   (Anhang 1) �… Fernwärmenetz    (Anhang 2) 

  �… Fernkältenetz  (Anhang 3) �… Trink-/Löschwassernetz (Anhang 4) 

  �… Schmutzwassernetz (Anhang 5) �… Regenwassernetz (Anhang 6) 
 

3. Die Antragstellung erfolgt als  2)  �… Bauherr    �… Entwurfsverfasser  
 

 Name, Vorname / 
  Firma, Antragsteller 
 Anschrift Antragsteller 
 Telefonnummer 

 Der Bauherr ist: 2) �… derzeitiger �… zukünftiger 

  �… Objekteigentümer �… Erbbauberechtigter 

  �… sonst. dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigter 
 Falls der Antragsteller nicht  der Bauherr ist, bitte hier Name/ Firma, Anschrift und Telefonnummer des Bauherrn angeben,  
 für den der Antragsteller in Vollmacht handelt: 
 
 
 
 
 

4. Die Antragstellung erfolgt für  Objekt -Nr. (gem. PHB Zi 19 �± 22)  ____________________________ 
 

 Nähere Angaben / Beschreibung zum Objekt / Nutzung 
 
 
 
 

5. Gewünschter Anschlusstermin    ____________________________ 
 

 Dem Antrag liegen bei: 2)    

 �… aktueller Ausschnitt Bebauungsplan  

 �… Lageplan des Erschließungsbereichs   

 �… Vollmacht 

 �… sonstige Unterlagen 

  
   
 
  Datum, Unterschrift  
  (Der Antrag muss vom Antragsteller eigenhändig unterschrieben werden.) 

 
 
1) Die mit diesem Antrag verbundenen Daten werden bei FEW/FBB gespeichert 
2) bitte Zutreffendes ankreuzen 
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Hinweise zu diesem Antrag 
 
B e d a r f s a n m e l d u n g e n müssen möglichst 
frühzeitig, jedoch spätestens 6 Monate vor dem beab-
sichtigten Anschlusstermin direkt bei FEW eingereicht 
werden. Der Anmeldung sind folgende Anlagen beizufü-
gen: 
 
Ein mit einem Nordpfeil versehener Lageplan des anzu-
schließenden Objektes bzw. ein aktueller Auszug aus 
dem FBB - Lageplan mit bestehenden und geplanten 
Bauwerken und der vorgesehenen Grundstücksan-
schlussleitung (nicht kleiner als im Maßstab 1 : 2000), 
 
Sämtliche Unterlagen sind vom Bedarfsträger zu unter-
schreiben. Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen 
Angaben (z. B. Höhenlagen, Lage der Anschlussstelle) 
sind bei FBB/ FEW einzuholen. 
 

 
 
Diese Bedarfsanmeldung stellt nur eine allgemeine In-
formation an FEW über das Erschließungsbegehren dar 
und ersetzt daher nicht die Notwendigkeit zur Stellung 
eines detaillierten Anschlussantrages an FEW. Gleicher-
maßen stellt die im Zuge des Bedarfsanmeldungsverfah-
rens mitgeteilte erwartete Höhe des Baukostenzuschus-
ses lediglich eine erste Kostenindikation für die spätere 
Erschließung dar. Der tatsächliche Baukostenzuschuss, 
welcher sich aus dem Anschlussantragsverfahren ergibt, 
kann in Einzelfällen erheblich von der mitgeteilten Indi-
kation abweichen. 
 
Erst nach Stellung des Anschlussantrages wird FEW 
verbindlich Stellung nehmen und nach Klärung aller 
technischer sowie kaufmännischer Fragestellungen ein 
Anschlussangebot/ Vertragsangebot erstellen. 
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Flughafen Energie & Wasser GmbH 
 
Flughafen Berlin Brandenburg 
 
12521 Berlin 
 
 

Anhang  6  
 

Bedarfsanmeldung Regenwasserableitung  1) 
(in zentrale Regenentwässerungssysteme des BER)  

 
 

1. Angaben zum Objekt 2) 
 

 

Lage des Objektes 
 

�… SF 1     �…  SF 2     �…  SF 3     �…  SF 4 
�…  PA       �…  FR        �…  Bestand SXF Süd     �…  Bestand SXF Nord 
 

 

Größe der abflusswirksamen  Flächen 
 

 

Dachflächen: 
 

Verkehrsflächen: 
 

Unbefestigte Flächen: 
 

 

Nutzung der abflusswirksamen  Flächen 
 
 

.................................................... 
 

Regenwassernutzung 2) 
 

Art der Regenwassernutzung 

 

�…  ja                              �…  nein 
 

.................................................... 
 

Größe des Drosselabflusses/  
 

Einleitmenge in das zentrale Regenwassersystem 
 

Art der Abflussdrosselung/Produkt 

 

.................................................... 
 

..................................................... 
 

.................................................... 
 

Art der geplanten Versickerungsanlage 
 
 

Genehmigung der Versickerungsanlage2)  
 

 

.................................................... 
 
�…  liegt bereits vor mit Datum ................................. 
�…  ist beantragt am........................... 

 

2. Angaben zum Grundstück  
 

 

Koordinaten des Übergabeschachtes 
(Angaben im Werksnetz FEW) 
 
Übergabeschacht liegt 2) 

 
........................................................... 
 
�…  auf dem Grundstück  
�…  außerhalb des Grundstückes 
 

 

3. Beauftragtes Installationsunternehmen (soweit schon bekannt)  
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

4. Architekt/ Planer (soweit schon bekannt)  
 
___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
_______________                   ______________________                 ___________________________ 
Ort, Datum                                            Unterschrift des Antragstellers                            Unterschrift des Grundstückseigentümers 
 

 

Mir/uns ist bekannt, dass die Herstellung bzw. Arbeiten an Anlagen der Regenwassernetze (Verbindung zwischen Gebäude und  
Hausanschlussraum/ -schacht) nur durch ein vom Versorger zugelassenes Installationsunternehmen auszuführen ist. 
 
1) Die mit diesem Antrag verbundenen Daten werden bei FEW/FBB gespeichert 
2) bitte Zutreffendes ankreuzen  
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Flughafen Energie & Wasser GmbH 
 
Flughafen Berlin Brandenburg 
 
12521 Berlin 
 
 

Anschluss antrag  Ver- / Entsorgungs netze 1)   
 
 

1. Beantragt wird 2) �… der Neuanschluss  �… die Änderung des bestehenden Anschlusses  
 

 

3. für folgende Ver -/Entsorgungsnetz e 2) (je Versorgungsnetz getrennter Anhang) 
 

 �… Stromversorgungsnetz    (Anhang 1) �… Fernwärmenetz    (Anhang 2) 

  �… Fernkältenetz  (Anhang 3) �… Trink-/Löschwassernetz (Anhang 4) 

  �… Schmutzwassernetz (Anhang 5) �… Regenwassernetz (Anhang 6) 
 

3. Die Antragstellung erfolgt als  2)  �… Bauherr    �… Entwurfsverfasser  
 

 Name, Vorname / 
  Firma, Antragsteller 
 Anschrift Antragsteller 
 Telefonnummer 

 Der Bauherr ist: 2) �… derzeitiger �… zukünftiger 

  �… Objekteigentümer �… Erbbauberechtigter 

  �… sonst. dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigter 
 Falls der Antragsteller nicht  der Bauherr ist, bitte hier Name/ Firma, Anschrift und Telefonnummer des Bauherrn angeben,  
 für den der Antragsteller in Vollmacht handelt: 
 
 
 
 
 

4. Die Antragstellung er  erfolgt für Objekt -Nr. (gem. PHB Zi 19 �± 22)  _________________________ 
 

 Nähere Angaben / Beschreibung zum Objekt / Nutzung 
 
 
 

5. Gewünschter Anschlusstermin   _________________________ 
 

 Dem Antrag liegen bei: 2)    

 �… aktueller Ausschnitt Bebauungsplan  

 �… Lageplan des Erschließungsbereichs   

 �… Vollmacht 

 �… sonstige Unterlagen 

  
   
 
  Datum, Unterschrift  
  (Der Antrag muss vom Antragsteller eigenhändig unterschrieben werden.) 
 

Der Antragsteller erklärt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis, zur Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen  
Verfügungen, sowie der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN Normen, der Technischen Anschluss- 
bedingungen (TAB) 3) und sonstiger besonderer Vorschriften des Netzbetreibers FEW.  
 
1) Die mit diesem Antrag angeforderten Daten werden bei FEW/FBB gespeichert 
2) bitte Zutreffendes ankreuzen 
3) https://few.berlin-airport.de/fuer-gewerbekunden/netzanschluss/ 
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Hinweise zu diesem Antrag 
 
A n s c h l u s s a n t r ä g e müssen mindestens  
16 Wochen vor dem gewünschten Anschlusstermin di-
rekt bei FEW eingereicht werden. Dem Antrag sind fol-
gende Anlagen beizufügen: 
 

�:  ein mit einem Nordpfeil versehener Lageplan des 
anzuschließenden Objektes bzw. ein aktueller 
Auszug aus dem FBB - Lageplan mit bestehen-
den und geplanten Bauwerken und der vorgese-
henen Grundstücksanschlussleitung (nicht kleiner 
als im Maßstab 1 : 2000), 

 
�:  einen Gebäudeplan mit Darstellung relevanter 

Anschlussdetails (Hausanschlussräume, Durch-
führungen usw.) 

 
�:  für Sonderbauten und gewerblich bzw. industriell 

genutzte Grundstücke eine Berechnung der An-
schlusskapazität 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sämtliche Antragsunterlagen sind vom Antragsteller zu 
unterschreiben. Die zur Anfertigung der Pläne erforderli-
chen Angaben (z. B. Höhenlagen, Lage der Anschluss-
stelle) sind bei FBB einzuholen. 
 
Der Anschlussantrag hat einen verbindlichen Charakter,  
das bedeutet, dass aufgrund der bestellten Leistungen  
Baukostenzuschüsse zu zahlen sind. Die konkrete Höhe 
des jeweiligen Baukostenzuschusses kann den Vorga-
ben unter https://few.berlin-airport.de/fuer-gewerbekun-
den/netzanschluss/ entnommen werden. 
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Flughafen Energie & Wasser GmbH 
 
Flughafen Berlin Brandenburg 
 
12521 Berlin 
 
 

Anhang  6  
 

Anschlussantrag Regenwasserableitung  1) 
(in zentrale Regenentwässerungssysteme des BER)  

 
 

1. Angaben zum Objekt 2) 
 

 

Lage des Objektes 
 

�… SF 1     �…  SF 2     �…  SF 3     �…  SF 4 
 
�…  PA       �…  FR        �…  Bestand SXF Süd   �…  Bestand SXF Nord 
 

 

Größe der abflusswirksamen  Flächen 
 

 

Dachflächen: 
 
Verkehrsflächen: 
 
Unbefestigte Flächen: 
 

 

Nutzung der abflusswirksamen  Flächen 
 
 
.................................................... 

 

Regenwassernutzung 2) 
 

Art der Regenwassernutzung 

 
�…  ja                              �…  nein 
 
.................................................... 

 

Größe des Drosselabflusses/  
 

Einleitmenge in das zentrale Regenwassersystem 
 

Art der Abflussdrosselung/Produkt 

 
.................................................... 
 
..................................................... 
 
.................................................... 

 

Art der geplanten Versickerungsanlage 
 
 

Genehmigung der Versickerungsanlage2)  
 

 
.................................................... 
 
�…  liegt bereits vor mit Datum ................................. 
 
�…  ist beantragt am........................... 

 
2. Angaben zum Grundstück  

 
 

Koordinaten des Übergabeschachtes 
(Angaben im Werksnetz FEW) 
 
Übergabeschacht liegt 2) 

 
........................................................... 
 
�…  auf dem Grundstück  
 
�…  außerhalb des Grundstückes 
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3. Anlagen  

 
 

Dem Antrag liegen folgende Unterlagen bei 
 

�…  Regenwasserkonzept  
�…  Nachweis der Einhaltung der Forderungen zur Versickerung 
�…  Nachweis der zul. Größe des Abflusses 
�…  Lageplan 
�…  Schnittdarstellungen 
�…  Bauwerkszeichnungen 
�…  Wasserrechtliche Genehmigung 
 
 
 

Weitere Unterlagen 
 
 
 
 
 
 

 

4. Beauftragtes Installationsunternehmen (soweit schon bekannt)  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Architekt/ Planer (soweit schon bekannt)  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
_______________                   ______________________                 ___________________________ 
Ort, Datum                                            Unterschrift des Antragstellers                            Unterschrift des Grundstückseigentümers 
 

 

Mir/uns ist bekannt, dass die Herstellung bzw. Arbeiten an Anlagen der Regenwassernetze (Verbindung zwischen Gebäude und  
Hausanschlussraum/ -schacht) nur durch ein vom Versorger zugelassenes Installationsunternehmen auszuführen ist. 
 
 
1) Die mit diesem Antrag verbundenen Daten werden bei FEW/FBB gespeichert 
2) bitte Zutreffendes ankreuzen  
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�$�Q�O�D�J�H�������7�$�%���5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U�D�E�O�H�L�W�X�Q�J 

Präzisierung des 
Niederschlagswasserentsorgungskonzeptes  

�L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³ 
 

der Flughafen -Energie &  Wasser GmbH (FEW)  
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�b�Q�G�H�U�X�Q�J�V�K�L�V�W�R�U�L�H 
 

�b�Q�G�H�U�X�Q�J�V�K�L�V�W�R�U�L�H 

�'�D�W�X�P �9�H�U�V�L�R�Q �$�X�W�R�U �b�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q���.�R�P�P�H�Q�W�D�U�H 

��������������������  ������  �.�R�Q�]�H�S�W���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���L�Q���H�L�Q�H���$�Q�O�D�J�H������

�I�•�U���G�L�H���7�$�%���5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U�H�L�Q�O�H�L�W�X�Q�J���H�U�D�U�E�H�L�W�H�W 

�������������������� ������ �3�|�J�J�H�O�����-�D�Q�D �$�Q�S�D�V�V�X�Q�J���%�(�5���'�H�V�L�J�Q 
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1. Veranlassu ng und Aufgabenstellung  4 

2. Verwendete Unterlagen  4 

3. Räumlicher Umgriff  5 

4. Zusammenstellung der Gebietsbezogenen 
Grundlagen  Fehle
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Bebauungsstruktur Fehl
er! Textmarke nicht definie rt.  
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 Fehl
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 Fehl
er! Textmarke nicht definiert.  
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5.6. �Ä������������
�5�H�J�H�O�³ Fehl
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 Fehl
er! Textmar ke nicht definiert.  
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 Fehl
er! Textmarke nicht definiert.  
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r! Textmarke nicht definiert. 
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Anlage 6 zu TAB-Regenwasserableitun g der FEW  
 
1. Veranlassung und Aufgabenstellung  
 
�)�•�U�� �G�D�V�� �O�D�Q�G�V�H�L�W�L�J�� �J�H�O�H�J�H�Q�H�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �Z�X�U�G�H�Q�� �L�P�� �=�X�J�H�� �G�H�U��
Masterplanung Landseite - Niederschlagsentwässerung wasserwirtschaftliche Rahmendaten zur 
Niederschlagswasserentsorgung erarbeitet. Diese sind als Bestandteil des 38. Planfeststellungs-
änderungsantrages sowie des daraus resultierenden Planfeststellungsänderungsbeschlusses einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis zugeführt worden. 

Auf Grund der erreichten städtebaulichen Planungstiefe zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Planfest-
stellungsänderungsantrages PÄA Nr. 38 wurden die Anlagen lediglich schematisch dargestellt und 
�]�X�Q�l�F�K�V�W���D�O�V���Ä�3�O�D�W�]�K�D�O�W�H�U�³���L�P���3�O�D�Q�E�L�O�G���Y�H�U�R�U�W�H�W�� 

Mit den mittlerweile vertieften städtebaulichen Planungen soll die notwendige weitere Präzisierung 
der konzeptionellen Überlegungen zur erforderlichen Einbindung der wasserwirtschaftlichen 
�.�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�Q�� �L�Q�� �G�H�Q�� �)�U�H�L�U�D�X�P�� �G�H�V�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �H�U�I�R�O�J�H�Q���� �'�D�U�•�E�H�U��
hinaus sind die bestehenden TAB Regenwasserableitung mit den fortgeschriebenen technischen 
Vorgaben zur Niederschlagswasser�H�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J���I�•�U���G�H�Q���%�H�U�H�L�F�K���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���]�X���D�N�W�X�D�O�L�V�L�H�U�H�Q�� 

Für die erste geplante Ausbaustufe (Nukleus) sind Vorgaben zur Niederschlagswasserentsorgung 
zu entwickeln, welche die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis und die präzisierte Konzeption 
berücksichtigen. 

 

2. Verwendete Unterlagen  
 

/1/ Planfeststellungsantrag Ausbau Flughafen Berlin Schönefeld; Band E, Flughafen Berlin 
Schönefeld GmbH, 15.10.1999, 

/2/ Planfeststellungsbeschluss, Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des 
Landes Brandenburg, 13. August 2004, 

/3/ Planfeststellungsantrag Nr. 38, Änderung Plan der baulichen Anlagen für SF3 und SF4 �± Nie-
derschlagswasserentsorgung, Flughafen Berlin Brandenburg, Oktober 2019, 

/4/ Planfeststellungsänderungsbeschlüsse Nr.1 bis Nr. 36 und zugehörige Planfeststellungs-
änderungsanträge Nr. 1 bis Nr. 40, 

/5/ Leitungskataster Mediennetze BER, Regenwasser, Schmutzwasser, Flughafen Berlin 
Brandenburg, aktueller Stand, 

/6/ DWA-A118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen,  
März 2006, 

/7/ DWA-A117: Bemessung von Regenrückhalteräumen, Dezember 2013, 

/8/ DWA-A138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser, April 2005, 

/9/ Technische Anschlussbedingungen (TAB Regenwasserableitung) FEW, 

/10/ Vertiefungsplanung Midfield Gardens, Abschlussdokumentation, Flughafen Berlin 
Brandenburg, 26.02.2021, 

/11/ Bericht Wassermonitoring für das hydrologische Jahr 2019, GCI GmbH, 06.03.2020. 
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3. Räumlicher Umgriff  
 

�'�L�H�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �G�H�V�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �E�H�I�L�Q�G�H�Q�� �V�L�F�K�� �|�V�W�O�L�F�K�� �G�H�V�� �7�H�U�P�L�Q�D�O�V�� �7����
des Flughafens Berlin Brandenburg. 

Das Areal erstreckt sich nördlich und südlich der Bahnanbindung, die in diesem Bereich innerhalb 
eines Trogbauwerkes verläuft. 
Abbildung 1: Lage des Entwicklungsgebietes "Midfield Gardens" 

 

Mit Bezug auf die eingeführten Bezeichnungen der landseitigen Entwicklungsgebiete kann 
festgehalten �Z�H�U�G�H�Q�����G�D�V�V���V�L�F�K���G�D�V���$�U�H�D�O���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���L�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�U���*�H�E�L�H�W�H���Ä�6�)�����³���X�Q�G���Ä�6�)��
���³���E�H�I�L�Q�G�H�W 
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4. Zusammenstellung der gebietsbezogenen Grundlagen  
4.1 Geplante Bebauungsstruktur  
 

�)�•�U���G�D�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���Z�X�U�G�H���H�L�Q�H���V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H���6�W�U�X�N�W�X�U���H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W�����'�L�H�V�H��
ist in der folgenden Abbildung 2 dargestellt. 
Abbildung 2: Städtebauliche Struktur des Entwicklungsgebietes "Midfield Gardens" 

 

Innerhalb des Entwicklungsgebietes ist die Ansiedlung verschiedener Flächennutzungen möglich. 
Im Wesentlichen handelt es sich bei der geplanten Bebauung um mehrgeschossige Bauten, die als 
Büros oder auch Hotels genutzt werden können. Gewerbe- bzw. Industrieansiedlungen sind in dem 
Entwick�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���Q�L�F�K�W���P�|�J�O�L�F�K�� 

 

4.2 Geländetopographie  
 

�'�D�V�� �*�H�O�l�Q�G�H�� �L�P�� �%�H�U�H�L�F�K�� �G�H�V�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �L�V�W�� �Q�D�K�H�]�X�� �H�E�H�Q���� �/�H�G�L�J�O�L�F�K��
das unmittelbar nördlich der Bahnanbindung vorhandene Areal weist bewegtes Gelände auf. Dieser 
Streifen soll jedoch als Grünzug erhalten bleiben und wird demzufolge nicht bebaut. 

 

4.3 Boden - und Grundwasserverhältnisse / Grundw asserflurabstand  
 

Zur Vorbereitung der vorliegenden Konzeption wurde die Baugrunddatenbank des Flughafens Berlin 
Brandenburg ausgewertet. 

In dieser Datenbank sind alle Baugrunduntersuchungen zusammengefasst, die in den vergangenen 
Jahren ausgeführt worden sind. Für eine grundlegende Einschätzung der vorliegenden Bodeneigen-
schaften sowie zur Machbarkeitseinschätzung einer Niederschlagswasserversickerung bzw. 
Auslegung von Anlagen können die aus der Datenbank entnommenen Angaben verwendet werden. 
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Die grundlegende Baugrundschichtung im ausgewerteten Flächenumgriff besteht aus 
Geschiebemergel bzw. Geschiebelehmhorizonten, die bis in eine Tiefe von 4,00 bis 6,60 m reichen 
und dort von Sanden unterschiedlicher Herkunft unterlagert werden. Nach /11/ weisen die im 
Projektareal aufgefundenen Bodenschichten die folgenden Kennwerte / Rechenwerte auf: 
Abbildung 3: Baugrundeigenschaften im Entwicklungsgebiet "Midfield Gardens"

 
 

Bei den angegebenen Verhältnissen ist zu beachten, dass diese aus Baugrundaufschlüssen ermittelt 
wurden, die nicht lagegenau am Standort der geplanten teilzentralen Versickerungsanlage 
ausgeführt wurden. Trotzdem lassen sich daraus die generellen Untergrundverhältnisse ableiten. 

Bei der Auslegung und konstruktiven Ausführung der teilzentralen Versickerungsanlagen sind die 
aufgefundenen Baugrundverhältnisse zu berücksichtigen. Aus diesen resultiert prinzipiell, dass 
zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem Horizont mit einer versickerungsfähigen 
Bodenschicht mittels bautechnischer Verfahren eine sickerfähige Verbindung (Rigole) hergestellt 
werden muss, um die Funktionsfähigkeit der Anlagen nach den a. a. R. d. T. zu gewährleisten (siehe 
Prinzipdarstellung Abbildung 4). 

Für die Auslegung der Anlagen wurden folgende Durchlässigkeitsbeiwerte angenommen: 

�x sickerfähige Verbindung zwischen Sohle Versickerungsanlage    2*10-5m/s 
und versickerungsfähigem Boden (Rigole) 

�x versickerungsfähige gewachsene Bodenschicht     5*10-5 m/s 

Die dargestellte, zur Bemessung der teilzentralen Versickerungsanlage verwendete Durchlässigkeit 
des gewachsenen Bodens wurde konservativ angenommen, um eine realitätsnahe Größe der 
erforderlichen Anlagen abzubilden. Wichtig für die praktische Ausführung der Anlagen ist, dass die 
Durchlässigkeit der versickerungsfähigen Verbindung nicht größer als die Durchlässigkeit des 
gewachsenen Bodens sein darf. Wird diese Bedingung eingehalten, muss die sickerfähige 
Verbindung keine Rückhaltefunktion gewährleisten. 
Abbildung 4: Prinzipdarstellung Versickerungsanlage im Entwicklungsgebiet 
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Für die Beurteilung der Machbarkeit bzw. zur Einhaltung der erforderlichen Bodenpassage des 
versickerten Niederschlagsabflusses oberhalb des Grundwasserspiegels (min. 1,00 m) sind die 
vorliegenden Grundwasserstände auszuwerten. Die bestehenden Baugrundaufschlüsse aus der 
Vergangenheit können hierfür nur bedingt bzw. gar nicht verwendet werden, da diese zum großen 
Teil zu einem Zeitpunkt ausgeführt wurden, zu dem Bauwerke oder Anlagen, die den 
Grundwasserspiegel beeinflussen, noch nicht vorhanden waren. So wurde z. B. eine Vielzahl der 
Baugrunduntersuchungen vor der Errichtung des Tunnelbauwerkes für die Schienenanbindung bzw. 
vor der Errichtung der dezentralen Versickerungsanlagen in SF3 durchgeführt. 

Aus diesem Grund erfolgte die Beurteilung des maßgeblichen Grundwasserspiegels auf Basis der 
Simulationsergebnisse zur Ausbildung des MHGW (mittlerer höchster Grundwasserstand), die im 
Zuge der Erstellung des Planfeststellungsantrages erarbeitet wurden. Hierbei ist der Einfluss des 
Tunnelbauwerkes für die Schienenanbindung sowie die zu erwartende Grundwasserneubildung als 
Bestandteil des Simulationsmodells enthalten. 

ach Auswertung des maßgeblichen MHGW-Isohypsenplans (siehe folgende Abbildung) ergibt sich 
im betroffenen Flächenareal im Mittel ein MHGW von 38,40 - 38,60 m NHN. Dies entspricht in Bezug 
auf die Geländehöhe einer Tiefenlage von ca. 6,00 m unter Gelände. Eine ausreichend lange 
Bodenpassage unter Berücksichtigung der Mindestlänge des Sickerweges wird auf Grund des 
MHGW geprüft und muss mindestens 1,00 m betragen. Diese Forderung lässt sich für die geplanten 
teilzentralen Versickerungsanlagen erfüllen. 
Abbildung 5: MHGW-Isohypsen aus GW Simulation Planfeststellungsantrag (VOIGT/WASY, 22.03.2006) mit Darstellung des 
�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³ 
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4.4 Natürliche Vorflut  
 

Für die Versickerungsanlagen bildet das Grundwasser die natürliche Vorflut. Aussage zur Lage des 
Grundwasserspiegels befinden sich unter Pkt. 4.3. 

�:�L�H���E�H�U�H�L�W�V���H�U�Z�l�K�Q�W�����G�D�U�I���Y�R�Q���G�H�Q���9�H�U�V�L�F�N�H�U�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H�Q���L�P���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³ 
ein gedrosselter Notüberlauf in das übergeordnete Niederschlagswasserableitungssystem 3xx 
eingeleitet werden. Dieser Abfluss wird dem Regenwasserpumpwerk PW R3 zugeleitet, gelangt von 
dort über eine Druckleitung in das Ablaufbauwerk der zentralen Versickerungsmulde und von hier 
aus zur Einleitstelle des Flughafens Berlin Brandenburg in den östlichen Selchower Flutgraben 
(SFG). 
Abbildung 6: Lage der Einleitstelle in den östlichen Selchower Flutgraben 

 

 

4.5 Vorhandene Niederschlagsentwässerungsanlage n 
 

Die geplanten Versickerungsanlagen dürfen einen Drosselabfluss (gedrosselter Notüberlauf) in das 
übergeordnete Niederschlagswasserableitungssystem 3xx einleiten. 

Dieses Niederschlagswasserableitungssystem befindet sich am nördlichen, östlichen und westlichen 
�5�D�Q�G�� �G�H�V�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� ���V�L�H�K�H�� �$�E�E�L�O�G�X�Q�J�� ����. Die Tiefenlage des 
Ableitungssystems 3xx beträgt ca. 5,00 m. Ein Anschluss ist aus technischer Sicht somit problemlos 
gewährleistet.  

 

Das Niederschlagswasserableitungsnetz wurde im Rahmen des Planfeststellungs-
änderungsantrages Nr. 38 hydrodynamisch für den Ausbauzustand 2023 und 2040 
(Endausbauzustand) berechnet und �N�D�Q�Q�� �G�L�H�� �L�P�� �%�H�U�H�L�F�K�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �D�Q�I�D�O�O�H�Q�G�H�� �$�E�I�O�X�V�V-
belastung überstaufrei bis zum Regenwasserpumpwerk PW R3 ableiten. Eine Überarbeitung der 
hydraulischen Nachweise wird somit nicht erforderlich. Die gegenüber der vorhandenen Simulation 
veränderte räumliche Verteilung der Einleitstellen, die aus der modifizierten Lage der teilzentralen 
Versickerungsanlagen resultiert, stellt ebenfalls keine signifikante andere Abflussbelastung dar. 
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Abbildung 7: Anschlussmöglichkeiten am Ableitungssystem 3xx 

 

 

4.6 Einordung des Gebietes in Bezug auf die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis  
 

Für die erforderlichen Anlagen zur Nieder�V�F�K�O�D�J�V�Z�D�V�V�H�U�H�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J���L�P���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G 
�*�D�U�G�H�Q�V�³���H�[�L�V�W�L�H�U�W���H�L�Q�H���Z�D�V�V�H�U�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H���(�U�O�D�X�E�Q�L�V�����G�L�H���H�L�Q�H���9�H�U�V�L�F�N�H�U�X�Q�J���G�H�U���D�Q�I�D�O�O�H�Q�G�H�Q���$�E�I�O�•�V�V�H��
in teilzentralen Versickerungsanlagen genehmigt. Die genehmigten Versickerungsanlagen dürfen 
außerdem einen Drosselabfluss in das bestehende zentrale Ableitungssystem 3xx einleiten. 

Im Rahmen des damals eingereichten Planfeststellungsänderungsantrages Nr. 38 wurde für die 
Einreichung einer genehmigungskonformen Entwässerungslösung eine neue 
Niederschlagswasserkategorie �L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���I�H�V�W�J�H�O�H�J�W�� 

Diese lautet folgendermaßen: 

Klasse A �± überwiegend teilzentrale Versickerung / Niederschlagswasser von Dachflächen,  
Parkflächen, Straße  

Durch die nunmehr vorgenommene städtebauliche Konkretisierung muss die definierte 
Niederschlagswasserkategorie nicht angepasst oder modifiziert werden. Der planfestgestellte Plan 
E 1-1 ändert sich somit nicht. 

Südlich der Hugo-Eckener-Allee befinden sich die Teilflächen J1 bis J3. Diese werden der folgenden 
Niederschlagswasserkategorie zugeordnet: 

Klasse A �± überwiegend dezentrale Versickerung / Niederschlagswasser von Dachflächen,  
Parkflächen, Straßen  

Im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis wurden Standorte für die Niederschlagswasserentsor-
gungsanlagen mit den ermittelten Leistungsdaten 

�x AS = versickerungswirksame Fläche, 
�x VMulde = Speichervolumen der Versickerungsmulde, 
�x Qd = Drosselabfluss in übergeordnetes Ableitungssystem 3xx 

 
genehmigt 
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Diese Standorte können nach der erfolgten Überarbeitung der städtebaulichen Struktur nicht 
deckungsgleich realisiert werden, da sich die Freiflächen zur Positionierung der 
wasserwirtschaftlichen Anlagen verschoben haben. In der folgenden Abbildung sind die Standorte 
aus der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis den Standorten aus der städtebaulichen 
Konkretisierung gegenübergestellt. 
Abbildung 8: Gegenüberstellung der Standorte für die Versickerungsanlagen 

 

 

5. Randbedingungen und Grundlagen für die wassertechnischen Berechnungen  
5.1 Niederschlagsdaten  
5.1.1 Niederschlagsdaten zur Dimensionier ung der Anlagengröße  
 

Die Auslegung bzw. der Nachweis der Speicher- und Versickerungsanlagen muss mit Hilfe eines 
Langzeit-Kontinuums-Modells (z. B. KOSIM / STORM) durchgeführt werden. Für die Bemessung der 
Speicher- und Versickerungsanlagen ist die vom Flughafen Berlin Brandenburg bereitgestellte 10- 
jährige Regenreihe des DWD für den Standort Schönefeld zu verwenden. 

 

5.1.2 Niederschlagsdaten für den Überflutungsnachweis  
 

Für die einzelnen Baufelder wird ein Überflutungsnachweis geführt, bei dem die schadlose Zwischen-
speicherung von Niederschlagswasser im Versagensfalls der wasserwirtschaftlichen Anlagen 
innerhalb des Baufeldes realisiert wird. Für den Überflutungsnachweis ist das maßgebliche 
Niederschlagsereignis der Wiederkehrhäufigkeit n=0,033 1/a heranzuziehen. Die notwendigen 
Daten zu dem maßgeblichen Niederschlagsereignis werden der Niederschlagshöhenstatistik des 
KOSTRA-Atlas entnommen. 
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5.2 Abflusswirksame Einzugsflächen  
 

Die abflusswirksamen Einzugsflächen wurden getrennt nach den resultierenden 
Abflussbildungsparametern ermittelt (siehe folgende Abbildung). 
Abbildung 9: Auszug Flächenplan (Ages-Gesamtfläche des Baufeldes / Aund-undurchlässige, ab-flusswirksame Fläche) 

 

Darüber hinaus wurden die Einzugsgebietsgrenzen für die jeweiligen Versickerungsanlagen 
definiert. Diese müssen bei der praktischen Umsetzung des Vorhabens in den kommenden Jahren 
sowie den weiterführenden Planungen berücksichtigt werden. 

Folgende Flächenkategorien wurden unter Verwendung des Lageplans aus dem städtebaulichen 
Konzept ermittelt und dem angegebenen Parameterdatensatz zugeordnet (siehe Pkt. 5.7): 

�x Verkehrsfläche Asphalt   �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�6�W�U�D�‰�H�Q�I�O�l�F�K�H�Q�³�� 
�x Verkehrsfläche Pflaster   �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�+�R�I- �X�Q�G���:�H�J�I�O�l�F�K�H�Q�³, 
�x Dachfläche 

50 % Flachdach    �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�I�O�D�F�K�H���'�D�F�K�I�O�l�F�K�H�Q�³�� 
50 % Dachfläche, intensiv begrünt  �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�*�U�•�Q�G�D�F�K�����L�Q�W�H�Q�V�L�Y�³ 

�x Innenhof     �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�*�U�•�Q�G�D�F�K�����L�Q�W�H�Q�V�L�Y�³ 
 

Die jeweiligen, an den Versickerungsanlagen angeschlossenen Flächenanteile müssen im Zuge der 
weiteren Planung und praktischen Umsetzung in Bezug auf ihre Größe überwacht werden. Sollten 
z. B. nennenswerte Flächenanteile von geplanten Pflasterflächen als Asphaltflächen hergestellt 
werden, muss die Bemessung der von der Änderung betroffenen teilzentralen 
Niederschlagswasserentsorgungsanlage überprüft werden. 
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5.3 Maßgebendes Regelwerk  
 

Für die Bemessung der neu geplanten Anlagenkomponenten bzw. die Überprüfung der bestehenden 
Anlagen sind die folgenden maßgeblichen Regelwerke der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.) zu beachten: 

�x DWA-A 118 / DIN EN 752:  �Ä�+�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K�H���%�H�P�H�V�V�X�Q�J���X�Q�G���1�D�F�K�Z�H�L�V���Y�R�Q��
�(�Q�W�Z�l�V�V�H�U�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P�H�Q�³�� 

�x DWA-A 117:  �Ä�%�H�P�H�V�V�X�Q�J���Y�R�Q���5�H�J�H�Q�U�•�F�N�K�D�O�W�H�U�l�X�P�H�Q�³�� 
�x DWA-A 138:  �Ä�3�O�D�Q�X�Q�J�����%�D�X���X�Q�G���%�H�W�U�L�H�E���Y�R�Q���$�Q�O�D�J�H�Q���]�X�U���9�H�U�V�L�F�N�H�U�X�Q�J���Yon 

�1�L�H�G�H�U�V�F�K�O�D�J�V�Z�D�V�V�H�U�³ 
�x DWA-M 153�����Ä�+�D�Q�G�O�X�Q�J�V�H�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���L�P���8�P�J�D�Q�J���P�L�W���5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U�³�� 

 

5.4 Nachweiskriterien für die Dimensionierung der Anlagen  
 

Bei der Auslegung und Überprüfung der wasserwirtschaftlichen Anlagen sind die folgenden 
Überstauhäufigkeiten zugrunde zu legen: 

�x Regenrückhalteanlagen   - nue =  0,20 1/a, 
�x teilzentrale Versickerungsanlagen  - nue =  0,20 1/a. 

 

Die aufgeführten Überstauhäufigkeiten zum Nachweis der wasserwirtschaftlichen Anlagen 
entsprechen den Ansätzen des Planfeststellungsantrages und -beschlusses. 

 

5.5 Nachweiskriterien für den Überflutungsnachweis   
 

Für die Nachweise zur Gewährleistung des Überflutungsschutzes wurden die Empfehlungen aus 
dem �E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q�� �5�H�J�H�O�Z�H�U�N�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q�� �5�D�X�P�� �'�,�1�� �(�1�� �������� �Ä�(�Q�W�Z�l�V�V�H�U�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P�H��
außerhalb von Geb�l�X�G�H�Q�³�� �E�]�Z���� �'�:�$-�$�� �������� �Ä�+�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K�H�� �%�H�P�H�V�V�X�Q�J�� �X�Q�G�� �1�D�F�K�Z�H�L�V�� �Y�R�Q��
�(�Q�W�Z�l�V�V�H�U�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P�H�Q�³�� Tabelle 2 (siehe folgenden Abbildung) umgesetzt. 

Abbildung 12: Überflutungshäufigkeit nach DIN EN 752-2 

 

Danach sollten die Berechnungen für den Überflutungsschutz mit einem Ereignis der 
Wiederkehrhäufigkeit von n=0,033 1/a erfolgen, wenn es sich bei dem Einzugsgebiet um 
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�Ä�6�W�D�G�W�]�H�Q�W�U�H�Q���� �,�Q�G�X�V�W�U�L�H- und �*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�H�³�� �K�D�Q�G�H�O�W���� �'�L�H�V�H�� �(�L�Q�V�W�X�I�X�Q�J�� �L�V�W�� �I�•�U�� �G�L�H�� �E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q��
B�H�E�D�X�X�Q�J�V�I�O�l�F�K�H�Q���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���]�X�W�U�H�I�I�H�Qd. 

Die oben beschriebene Eingruppierung wurden nach einer Recherche der vorliegenden räumlichen 
Randbedingungen vorgenommen. Dabei ergibt sich, dass durch die Nutzungsart bzw. Anordnung 
der �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�� �L�P�� �%�H�U�H�L�F�K�� �G�H�V�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �N�H�L�Q�H��
Gefahrensituation �U�H�V�X�O�W�L�H�U�W���� �G�L�H�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� �L�Q�� �G�H�U�� �J�H�Z�l�K�O�W�H�Q�� �.�D�W�H�J�R�U�L�H�� �Ä�6�W�D�G�W�]�H�Q�W�U�H�Q���� �,�Q�G�X�V�W�U�L�H- und 
�*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�H�³�� �•�E�O�L�F�K�H�Q�� �5�L�V�L�N�H�Q�� �K�L�Q�D�X�V�J�H�K�W���� �,�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �V�R�O�O�W�H�Q�� �L�Q�� �)�R�O�J�H�� �G�H�U�� �J�H�S�O�D�Q�Wen 
Bebauungsstrukturen keine geschlossenen Höfe entstehen, in den eine Systemversagen des 
Niederschlagswasserableitungssystems besondere Gefahren hervorrufen kann. In Bezug auf das 
Trogbauwerk der Bahnanbindung kann festgehalten werden, dass durch Überflutung auf den 
Baufeldern keine Gefahr ausgeht. Das Trogbauwerk ist durch den vorliegenden Oberflächenverlauf 
vor Überflutungen, die aus angrenzenden Baufeldern resultiert, geschützt. Nördlich des 
Trogbauwerkes realisiert diesen Überflutungsschutz der in Form eines Walls angelegte Grünzug. 
Entlang der südlichen Grenze des Trogbauwerkes befindet sich eine in Dammlage verlaufende 
Verkehrsanlage, welche eine Barriere zu den südlich gelegenen Baufeldern darstellt. 

 

5.6 �Ä�������������5�H�J�H�O�³ 
 

Durch die geplanten Versickerungsanlagen ist in Folge der Auflage aus dem bestehenden 
Planfeststel�O�X�Q�J�V�E�H�V�F�K�O�X�V�V�� �V�L�F�K�H�U�]�X�V�W�H�O�O�H�Q���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �Ä������������ �5�H�J�H�O�³�� �H�L�Q�J�H�K�D�O�W�H�Q�� �Z�L�U�G���� �$�X�V�� �G�L�H�V�H�U��
resultiert, dass 80 % des jährlich anfallenden Niederschlagsabflusses aus dem Einzugsgebiet der 
teilzentralen Versickerungsanlage im Untergrund zu versickern ist. Die restlichen 20 % des jährlich 
anfallenden Niederschlagsabflusses von abflusswirksamen Flächen können unter Berücksichtigung 
der Auflagen für die Einleitung in Oberflächengewässer eingeleitet werden. 

 

5.7 Modellansatz  
 

Die Dimensionierung wird mit einem Langzeit-Kontinuums-Modell durchgeführt. Es wird hierfür die 
Software KOSIM-XL® verwendet. Die zugehörige Modellbeschreibung kann bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt werden. 

Zur Simulation der Abflussbildung werden flächenbezogene Parameterdatensätze verwendet, die 
durch die Simulationssoftware bereitgestellt werden. Bei der vorliegenden Simulation finden die 
folgenden Parameterdatensätze Anwendung: 

�x �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�I�O�D�F�K�H���'�D�F�K�I�O�l�F�K�H�Q�³ 

Für alle Dachflächen, die nicht begrünt sind (50 % der dargestellten Dachfläche), wurde der 
Parameter�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�I�O�D�F�K�H���'�D�F�K�I�O�l�F�K�H�Q�³���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�� 
Abbildung 10: Parametersatz "Flachdach" 
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�x �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�*�U�•�Q�G�D�F�K�����L�Q�W�H�Q�V�L�Y�³ 

Für alle Dachflächen, die begrünt sind (50 % der dargestellten Dachfläche), wurde der Parameter-
datensatz �Ä�*�U�•�Q�G�D�F�K�����L�Q�W�H�Q�V�L�Y�³���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�����6�R�O�O�W�H���G�D�V���*�U�•�Q�G�D�F�K���L�Q�I�R�O�J�H des Einbaus von Drän- und 
Speicherelementen auch über eine Rückhaltefunktion verfügen, muss ggf. eine erneute Bemessung 
der Anlagen erfolgen, da eine weitere Reduktion der teilzentralen Anlagen möglich wird. 
Abbildung 11: Parametersatz "Gründach, intensiv" 

 

�'�H�U�� �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]�� �Ä�*�U�•�Q�G�D�F�K���� �L�Q�W�H�Q�V�L�Y�³�� �Z�L�U�G�� �D�X�F�K�� �I�•�U�� �G�L�H�� �G�D�U�J�H�Vtellten Innenhofbereiche 
verwendet. Da die Gebäude in der Regel durch ein Tiefgeschoss unterbaut werden, kann auf diesen 
Tiefgeschossdecken ein Gründachaufbau zur Abflussreduktion und erhöhten Verdunstung 
beitragen. 

�x �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�+�R�I- �X�Q�G���:�H�J�I�O�l�F�K�H�Q�³ 

Im Lageplan des städtebaulichen Konzepts sind die Flächen gekennzeichnet, welche mittels 
durchlässiger Beläge (Pflaster) hergestellt werden sollen. Diese Flächen wird der folgende 
Parameterdatensatz �Ä�+�R�I- �X�Q�G���:�H�J�I�O�l�F�K�H�Q�³���]�X�J�H�R�U�G�Q�H�W�� 
Abbildung 12: Parameterdatensatz "Hof-und Wegflächen" 

 

 

�x �3�D�U�D�P�H�W�H�U�G�D�W�H�Q�V�D�W�]���Ä�6�W�U�D�‰�H�Q�I�O�l�F�K�H�Q�� 

Im Lageplan des städtebaulichen Konzepts sind die Flächen gekennzeichnet, welche mittels 
undurchlässiger Beläge (Asphalt) hergestellt werden sollen. Diese Flächen wird der folgende 
Parameterdaten�V�D�W�]���Ä�6�W�U�D�‰�H�Q�I�O�l�F�K�H�Q�³���]�X�J�H�R�U�G�Q�H�W�� 
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Abbildung 13: Parameterdatensatz "Straßenflächen" 

 

Die dargestellten Parameterdatensätze werden empirisch ermittelt und stellen die a. a. R. d. T. dar. 

 

5.8 Konstruktive Randbedingungen für die wassertechnischen Berechnungen  
 

Für die konzeptionelle Auslegung der Niederschlagswasserentsorgungsanlagen wurden in 
Abstimmung mit dem Flughafen Berlin Brandenburg und im Ergebnis der konzeptionellen 
Überlegungen folgende konstruktive Randbedingungen festgelegt: 

Festlegungen für die Bebauung 

�x min. 50 % der Dachfläche sind als intensiv begrüntes Dach auszuführen, 

�x verbleibende Dachfläche wird als Flachdach ausgeführt, 

�x Dachflächen sind aus nichtmetallischen Eindeckungen herzustellen bzw. mit geeigneten 
nichtlöslichen oder abtragbaren Beschichtungen auszuführen, 

�x Abfluss aus dem jeweiligen Hochbau ist auf qdr = 5 l/s*ha zu begrenzen (Untergrenze für die 
gedrosselte Ableitung ist Qdr = 1 l/s), Trennschärfe nach TAB Regenwasser von 1,1 ist 
einzuhalten, 

�x von Hochbauten umschlossene Innenhöfe (i. d. R. mit Tiefgeschoss unterbaut) sind ebenfalls 
als intensiv begrünte Dachfläche auszuführen 

Festlegung für Verkehrsflächen (Fahr- und Gehwege) 

�x Verkehrsfläche Umfahrung Gebäude �± Asphaltoberfläche (wie im städtebaulichen Konzept 
dargestellt), 

�x sonstige befestigte Flächen sind als Pflasterflächen mit Fugenanteil > 15 % herzustellen, 

�x innerhalb von Grünzügen vorhandene Wege sollten mit durchlässigen Belegen ausgestattet 
werden. 

 

Festlegungen für die teilzentralen Versickerungsanlagen 

�x Abfluss (gedrosselter Notüberlauf) aus der jeweiligen Versickerungsanlage ist auf  
qdr =  14 l/s*ha Abrutto zu begrenzen, 

�x Trennschärfe nach TAB Regenwasser für die Drosseleinrichtung von 1,1 ist einzuhalten, 

�x der kf-Wert der versickerungsfähigen Verbindung muss mindestens dem kf-Wert der 
versickerungsfähigen Bodenschicht entsprechen, 

�x die Zuleitung der Abflüsse hat möglichst in offenen Anlagen zu erfolgen z. B. durch Gerinne 
oder kombinierte Transport- und Verdunstungsstrecken. 
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Sollte sich bei der weiteren Planung herausstellen, dass die formulierten Randbedingungen nicht 
eingehalten werden können, muss eine Prüfung erfolgen, inwieweit die Auslegung der 
wasserwirtschaftlichen Anlagen angepasst werden muss. 

 

6. Konzeption  
6.1 Niederschlagswasserentsorgung durch teilzentrale Versickerungsanlagen  
 

Die Konzeption zur Niederschlagswasserentsorgung basiert mit ihren grundlegenden Elementen auf 

den verfahrenstechnischen Grundsätzen des Planfeststellungsänderungsantrages Nr. 38. Der dort 
enthaltene konzeptionelle Ansatz erfüllt die Bedingungen des Planfeststellungsbeschlusses, welcher 
im �E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q�� �$�U�H�D�O�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �Q�L�F�K�W�� �L�J�Q�R�U�L�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q�� �G�D�U�I���� �,�P�� �5�D�K�P�H�Q dieser 
Antragsunterlage wurden teilzentrale Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung vorgesehen. 
Da die tatsächliche städtebauliche Struktur noch nicht feststand, wurden die Anlagen dimensioniert 
�X�Q�G���D�O�V���Ä�3�O�D�W�]�K�D�O�W�H�U�³���L�Q die entsprechenden Pläne aufgenommen /3/. 

Nunmehr existiert eine präzisierte städtebauliche Planung, welche konsequenterweise auch 
Elemente der nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung berücksichtigt, was sich im Wesentlichen 
in den regelmäßig vorhandenen Freianlagen widerspiegelt, die eine ortsnahe Versickerung von 
Niederschlagswasser in teilzentralen Anlagen ermöglichen. Da trotzdem die vorhandenen örtlichen 
Randbedingungen und die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis berücksichtigt werden müssen, 
erfolgt mit dieser Unterlage die genehmigungskonforme Weiterentwicklung der bestehenden 
Konzeption aus dem Planfeststellungsänderungsantrag Nr. 38. 

Folgende Bausteine der nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung werden in dem vorliegenden 
Konzept berücksichtigt: 

 
Abbildung 14: Bausteine der nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung 
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Im Detail sind die Bausteine der nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in folgender Weise im 
Ent�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���X�P�J�H�V�H�W�]�W�� 

 

Gebäude  

�x Dachflächen 
Die Dachflächen der Gebäude werden zu mindestens 50 % begrünt. Dabei sollen intensiv 
begrünte Dächer mit Speicherfunktion (Blau-grüne Dächer) zum Einsatz kommen. Blau-
grüne Dächer werden in der Lage sein, überschüssiges Regenwasser zu speichern und die 
Gebäude vor den Auswirkungen starker Niederschläge, Hitze und Dürre zu schützen. Blau-
grüne Dächer können bei Bedarf mit einem Sensorsystem ausgestattet werden und reagieren 
so aktiv auf die aktuelle Wetterlage und Niederschlagsvorhersage. Sollten mehr als 50 % der 
Dachfläche begrünt werden, so ist dies im Sinne der weiteren Abflussreduktion eine 
begrüßenswerte Maßnahme. Die Innenhöfe der Gebäude sind in der Regel mit einem 
Tiefgeschoss unterbaut. Die Tiefgeschossdecken sollen ebenfalls mit einem 
Gründachaufbau in Form der Blau-grünen Dächer ausgestattet werden. 

�x Regenwasserspeicher/Regenwasserrückhaltung im Gebäude 
Um die Abflussganglinie in Richtung der stromab liegenden Anlagen weiter zu dämpfen, wird 
der Abfluss jedes Gebäudes begrenzt. Der ableitbare Drosselabfluss ist mit einer 
Drosselabflussspende qdGebäude = 5l/s*ha mit Bezug auf die Grundfläche des Gebäudes zu 
ermitteln. Damit die Abflussdrosselung technisch realisierbar bleibt, wird der minimale 
Drosselabfluss eines Gebäudes auf QdGebäude = 1 l/s begrenzt. Um diese Abflussdrosselung 
zu realisieren, ist eine Regenrückhalteanlage für das Gebäude vorzusehen. Diese kann 
gleichzeitig als Vorlage für eine Regenwassernutzung verwendet werden. Eine 
Regenwassernutzungsanlage ist je nach Entnahmeszenario gebäudespezifisch auszulegen. 

Verkehrsflächen  

�x Zufahrtsstraßen Asphalt 
Für die Zuwegung sind im städtebaulichen Konzept Verkehrsflächen gekennzeichnet, die 
mit Asphaltoberbau hergestellt werden. Auf diesen Verkehrsflächen findet eine größere 
Anzahl täglicher Verkehrsbewegungen statt, weshalb eine ortsnahe Niederschlagswasser-
behandlung erfolgen muss. Diese kann mittels Tiefbeeten oder straßenbegleitenden 
Mulden erfolgen, die von einer Kiesrigole +Dränageleitung unterlagert sind. Durch diese 
erfolgt dann die Zuleitung zur teilzentralen Versickerungsanlage. Die Tiefbeete sind 
ebenfalls mittels eines Rohrleitungsnetzes zu verbinden und der zentralen Versicker-
ungsanlage zuzuführen, da nicht jedes Tiefbeet mit einer sickerfähigen Verbindung bis zu 
dem versickerungsfähigen Bodenhorizont ausgestattet werden kann. Da die Nieder-
schlagswasserbehandlung in den Tiefbeeten / Versickerungsmulden schon ortsnah 
realisiert wurde, können die aufgenommenen Abflüsse direkt in eine unterirdische Rigole 
eingeleitet werden 

�x Freianlagen Pflaster 
Diese Flächen werden nur für die Abwicklung von Fuß- und Radverkehr, vereinzelt von 
Lieferverkehr oder Rettungsfahrzeugen befahren. Es liegt demnach eine sehr geringe 
Verkehrsbelastung vor. Diese Flächen können mittels offener Gerinne, Tiefbeete, 
Verdunstungsbeete oder Baumrigolen entwässert werden. Vernetzt man diese miteinander, 
können diese Anlagen auch als Transportstrecke zu den teilzentralen Versickerungs-
anlagen verwendet werden, wodurch eine oberflächennahe und wirtschaftliche Ableitungs-
variante realisiert wird, die gleichzeitig zu einer erhöhten Verdunstung bzw. verringerten 
Abflussdynamik beiträgt. Mögliche Gestaltungsvarianten zur repräsentativen Einbindung 
dieser Anlagen in den Freiraum sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Es ist darüber 
hinaus möglich, die Drosselabflüsse von den Gebäuden in diesem vernetzten Ableitungs-
system aufzunehmen, um diese zu den teilzentralen Versickerungsanlagen zu trans-
portieren. Im einfachsten Anwendungsfall werden die Drosselabflüsse an die Rohrleitungen 
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angebunden, welche die Abflüsse von den Tiefbeeten bzw. die Überläufe von den 
Baumrigolen aufnehmen, die aufgrund der Untergrundverhältnisse nicht direkt an der 
Baumrigole versickern können. 

 
Abbildung 15: Elemente der Freiflächenentwässerung 

 

Die Art und Weise der Freianlagenentwässerung sowie die erforderliche Zuleitung zur dezentralen 
Versickerungsanlage ist frühzeitig in den weiteren Planungsprozess einzubinden. 

 

Teilzentrale Versickerungsanlage  

Das Prinzip der teilzentralen Versickerungsanlage bleibt erhalten, da auf Grund der Baugrundverhält-
nisse nicht jede ortsnahe Versickerungsanlage mit einer sickerfähigen Verbindung bis zu dem 
versickerungsfähigen Bodenhorizont ausgestattet werden kann. Dies ist nicht wirtschaftlich 
realisierbar und erhöht den Bauaufwand in der Realisierungsphase in signifikantem Ausmaß. Da 
jede teilzentrale Versickerungsanlage mit einer sickerfähigen Verbindung ausgestattet werden muss, 
wurde der dadurch Geschaffene Bauraum durch den Einsatz von Versickerungsrigolen nutzbar 
gemacht. Diese können in den ohnehin erforderlichen Bauraum zur Errichtung der sickerfähigen 
Verbindung eingeordnet werden. Außerdem ist ein höhenmäßig tieferer Anschluss möglich, was die 
Anlagen zur Niederschlagswasserableitung variabler gestaltbar macht. Die Versickerungsanlagen 
können zur Aufnahme der ortsnah auf Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagsabflüsse von einer 
Mulde überlagert werden. 

Alle vorgesehenen Rigolen sind als Kiesrigolen vorgesehen. Zur Sicherstellung der Anforderungen 
an die Niederschlagswasserbehandlung darf das Verhältnis der abflusswirksamen angeschlossenen 
Fläche (Au) zur versickerungswirksamen Fläche (As) nicht größer als 50:1 sein. 

Die teilzentralen Versickerungsanlagen können einen gedrosselten Notüberlauf in des 
übergeordnete Ableitungsnetz 3xx einleiten. Der maximale Drosselabfluss ergibt sich aus der 
Multiplikation der Bruttofläche des gesamten Einzugsgebietes der teilzentralen Versickerungsanlage 
mit der Drosselabflussspende von qd = 14 l/s*ha. Bei der Festlegung des maximalen Drossel-
abflusses ist zu berücksichtigen, dass dieser nicht voll in Anspruch genommen werden darf, wenn 
�G�H�U���1�D�F�K�Z�H�L�V���G�H�U���Ä����������-�5�H�J�H�O�³���Q�L�F�K�W möglich wird. Ist dies der Fall, muss der Drosselabfluss und 
damit die Abgabe in das übergeordnete Entwässerungsnetz reduziert werden, um das Jahresver-
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sickerungsvolumen der teilzentralen Versickerungsanlage zu erhöhen. Alle teilzentralen 
Versickerungsanlagen wurden dimensioniert. 

 

�)�R�O�J�H�Q�G�H���$�Q�O�D�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���I�•�U���G�D�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�� 
Tabelle 1: Parameter der teilzentralen Versickerungsanlagen 

 

 

Freianlagen  

Die Freianlagen, in denen sich die teilzentralen Versickerungsanlagen befinden, müssen auch den 
notwendigen Speicherraum bereitstellen, der infolge der nicht mehr ableitbaren Abflussanteile 
entsteht und zur Vermeidung von Überflutungsschäden geschaffen werden muss. Die zu 
berücksichtigenden Volumen sind unter Pkt. 6.5 zusammengestellt. Bei den Überflutungsflächen ist 
die höhenmäßige Anordnung, die Profilierung und Bepflanzung so zu gestalten, dass die 
unterschiedlichen Einstaubereiche auch den Anforderungen des Unfall- und Gesundheitsschutzes 
genügen. Darüber hinaus muss bei der Höhenplanung sichergestellt werden, dass es eine 
hydraulische und höhenmäßige Entkoppelung zwischen den Einzugsgebieten der jeweiligen 
teilzentralen Versickerungsanlage gibt. So kann eine räumliche Konzentration des Überflutungs-
geschehens vermieden werden. In der folgenden Abbildung sind einige Beispiele für die Integration 
von Überflutungsbereichen in Freianlagen zusammengestellt. 

 
Abbildung 16: Beispiele für integrierte Überflutungsflächen 
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6.2 Niederschlagswasserentsorgung durch de zentrale Versickerungsanlagen  
 

Für die Flächen südlich der Hugo-Eckener-Allee ist kein Anschluss der Niederschlagswasserentsor-
gungsanlagen an die teilzentralen Versickerungsanlagen möglich. Hier wird weiterhin das in den 
Baufeldern SF 3 und SF 4 etablierte und genehmigte Verfahren der Versickerung in dezentralen 
Niederschlagswasserentsorgungsanlagen vorgesehen. Die dafür notwendigen Vorgaben und 
Randbedingungen sind in den TAB Regenwasser zusammenfassend dargestellt. 

 

6.3 Niederschlagswasser behandlung  
 

Zur Prüfung, ob eine Niederschlagswasserbehandlung notwendig wird, wurde ein Nachweis nach 
DWA-�0�� �������� �Ä�+�D�Q�G�O�X�Q�J�V�H�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q�� �]�X�P�� �8�P�J�D�Q�J�� �P�L�W�� �5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U�³�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W���� �'�D�� �G�L�H��
einzelnen Einzugsgebiete der Versickerungsanlagen gleichartig strukturiert sind, wurde der 
Nachweis stellvertretend für ein Gebiet mit Zufahrtsstraße und ein Gebiet ohne Zufahrtsstraße 
durchgeführt. 

�,�Q�� �E�H�L�G�H�Q�� �)�l�O�O�H�Q�� �P�X�V�V�� �H�L�Q�H�� �1�L�H�G�H�U�V�F�K�O�D�J�V�Z�D�V�V�H�U�E�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J�� �P�L�W�W�H�O�V�� �Ä�%�R�G�H�Q�S�D�Vsage durch 
flächenhaft �G�X�U�F�K�J�H�K�H�Q�G�H���'�H�F�N�V�F�K�L�F�K�W�H�Q���������������P���P�l�F�K�W�L�J�³���U�H�D�O�L�V�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����X�P���H�L�Q�H���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H��
Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers zu gewährleisten. Diese Bodenpassage erfolgt 
nach den geplanten teilzentralen Versickerungsanlagen. 

Die Nachweise nach DWA-M 153 befinden sich im Anhang dieser Unterlage. Darüber hinaus ist 
sicherzustellen, dass die Unterkante der Versickerungsanlage 3,00 m oberhalb des 
Grundwasserspiegels liegt und der kf-Wert der sickerfähigen Verbindung zwischen 10-4 und 10-6 m/s 
liegt. 

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass das Verhältnis zwischen angeschlossener abflusswirksamer 
Fläche zu der versickerungswirksamen Fläche von 50:1 nicht überschritten wird. 
Tabelle 2: Nachweis der minimal erforderlichen Versickerungsflächen 

 

 

6.4 �1�D�F�K�Z�H�L�V���G�H�U���(�L�Q�K�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���Ä�������������5�H�J�H�O�³ 
 

Für die dimensionierten teilzentralen Versickerungsanlagen wurde bei der Auslegung darauf 
geachtet, �G�D�V�V���G�L�H���Ä�������������5�H�J�H�O�³���X�P�J�H�V�H�W�]�W���Z�L�U�G�� 

Folgende Ergebnisse liegen infolge der durchgeführten Simulation vor: 
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Tabelle 3: Nachweis der "20-80 Regel" 

Rigole Versicherung 
m³ 

Ableitung 3xx 
m³ 

Gesamt 
m³ 

Versickerung 
% 

Ableitung 3xx 
% 

Rigole A  29.872 1.526 31.398 95 5 

Rigole B1 �± B2 17.888 1.750 19.638 91 9 

Rigole B3 �± C1 23.177 2.314 25.491 91 9 

Rigole C 2 �± C3 18.320 1.804 20.124 91 9 

Rigole E1 �± E3 18.203 1.810 20.013 91 9 

Rigole D1 �± G3 55.396 6.673 62.069 89 11 

Rigole E4 �± I1 50.801 9.187 89.988 90 10 

Rigole F2 �± I2 34.388 3.874 38.262 90 10 

 

Wie der Zusammenstellung entnommen werden kann, ist an allen teilzentralen 
Versickerungsanlagen der vorliegenden konstruktiven und verfahrenstechnischen Konstellation die 
�8�P�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�U���Ä�������������5�H�J�H�O�³���V�L�F�K�H�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

 

6.5 Überflutungsvolumen  
 

Wie der Überflutungsschutz im Zuge der Freiraumplanung berücksichtigt werden kann bzw. muss, 
ist im Pkt. 6.1 erläutert worden. Diese Aufgabe muss im Zuge der Freiraumplanung umgesetzt 
werden. Für die Freiraumplanung muss jedoch eine Vorgabe bereitgestellt werden, welche Volumen 
am Standort der teilzentralen Versickerungsanlagen schadlos zurückgehalten werden müssen: 
Tabelle 4: Zusammenstellung der Überstauvolumen 

Rigole  Überstauvolumen  
m³ 

Rigole A 0 

Rigole B1 �± B2 15 

Rigole B3 �± C1 7 

Rigole C2 �± C3 7 

Rigole E1 �± E3 7 

Rigole D1 �± G3 40 

Rigole E4 �± I1 36 

Rigole F2 �± I2 24 

 

6.6 Einfluss auf übergeordnete Anlagen des Niederschlagswasser -
entsorgungssystems  

6.6.1 Übergeordnetes Ableitungsnetz 3xx  
 

Das übergeordnete Niederschlagswasserableitungsnetz 3xx nimmt die gedrosselten Notüberläufe 
von den teilzentralen Versickerungsanlagen auf und leitet diese dem Pumpwerk PW R3 zu. Dieses 
Niederschlagswasserableitungsnetz wurde im Rahmen des Planfeststellungsänderungsantrages Nr. 
38 hydrodynamisch für den Ausbauzustand 2023 und 2040 (Endausbauzustand) berechnet und 
kann die im �%�H�U�H�L�F�K�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �D�Q�I�D�O�O�H�Q�G�H�� �$�E�I�O�X�V�V�E�H�O�D�V�W�X�Q�J�� �•�E�H�U�V�W�D�X�I�U�H�L�� �E�L�V�� �]�X�P��
Regenwasserpumpwerk PW R3 ableiten. Eine Überarbeitung der hydraulischen Nachweise wird 
somit nicht erforderlich. Die gegenüber der vorhandenen Simulation veränderte räumliche Verteilung 
der Einleitstellen, die aus der modifizierten Lage der teilzentralen Versickerungsanlagen resultiert, 
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stellt ebenfalls keine signifikante andere Abflussbelastung dar, die eine Notwendigkeit zur 
Überarbeitung begründet. 

 

6.6.2 Speicherraum vor dem Pumpwerk PW R3  
 

Vor dem Pumpwerk PW R3 befindet sich ein Regenrückhalteraum, welcher in Abhängigkeit der 
vorhandenen Abflussbelastungen auszulegen ist. Im Rahmen des 
Planfeststellungsänderungsantrages Nr. 38 wurde die Funktionsfähigkeit dieses, mit einer Größe von 
4.300 m³ vorhandenen Speicherraums für den Ausbauhorizont 2023 und 2040 (Endausbau) 
nachgewiesen. Danach ergab sich, dass der vorhandene Speicherraum für beide Ausbauzustände 
in der Lage ist, dass Bemessungskriterium nue=0,20 1/a einzuhalten. Außerdem wurde dargestellt, 
dass auch bei einem weiter verbleibenden Anschluss des Tanklagers keine Erweiterung des 
Regenrückhalteraumes vor dem Pumpwerk PW R3 erforderlich wird. 

Die zeitliche (Dauer der Zuflussganglinie) und quantitative (Summe der Drosselabflüsse) 
Charakteristik der Abflussbelastung des Regenrückhalteraums vor dem Pumpwerk PW R3 ändert 
sich durch die vor�J�H�Q�R�P�P�H�Q�H�� �3�U�l�]�L�V�L�H�U�X�Q�J�� �L�P�� �%�H�U�H�L�F�K�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �J�H�J�H�Q�•�E�H�U�� �G�H�Q��
bestehenden Nachweisen des Planfeststellungsänderungsantrages Nr. 38 nicht. Aus diesem Grund 
wurden keine neuen Nachweise erstellt. 

 

6.6.3 Beschickung der zentralen Versickerungsanlage SF 3  
 

Die zentrale Versickerungsanlage SF 3 dient zur Versickerung der Abflussmengen aus dem 
Einzugs�J�H�E�L�H�W�� �Ä�$�L�U�S�R�U�W�� �&�L�W�\�³���� �=�X�U�� �6�L�F�K�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�Q�� �E�]�Z���� �P�Dximal zulässigen 
Jahresversickerungsmenge der zentralen Versickerungsanlage SF 3 wird der Regenrückhalteraum 
vor dem Pumpwerk PW 3 mittels einer separaten Förderanlage (Pumpwerk PW R3.2) bewirtschaftet. 

Im Rahmen des Planfeststellungsänderungsantrages Nr. 38 wurden die einzustellenden 
Fördermengen am Pumpwerk PW R3.2 zur Beschickung der zentralen Versickerungsanlage SF3 
ermittelt, mit denen �H�L�Q�H�U�V�H�L�W�V���G�L�H���Ä�������������5�H�J�H�O�³���I�•�U���G�D�V���(�L�Q�]�X�J�V�J�H�E�L�H�W���Ä�$�L�U�S�R�U�W���&�L�W�\�³���U�H�D�O�L�V�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q��
kann und andererseits keine Überschreitung der maximal zulässigen Grundwasserneubildung durch 
die Versickerung erfolgt. 

Dabei sind am Pumpwerk PW R3.2 folgende Fördermengen zu gewährleisten: 

�x Fördermenge PW R3.2 - Zwischenausbauzustand 2023  64 l/s, 

�x Fördermenge PW R3.2 - Endausbauzustand 2040   66 l/s 

Die zeitliche (Dauer der Zuflussganglinie) und quantitative (Summe der Drosselabflüsse) 
Charakteristik der Abflussbelastung des Regenrückhalteraums vor dem Pumpwerk PW R3 ändert 
sich durch die vor�J�H�Q�R�P�P�H�Q�H�� �3�U�l�]�L�V�L�H�U�X�Q�J�� �L�P�� �%�H�U�H�L�F�K�� �Ä�0�L�G�I�L�H�O�G�� �*�D�U�G�H�Q�V�³�� �J�H�J�H�Qüber den 
bestehenden Annahmen des Planfeststellungsänderungsantrages Nr. 38 nicht. Aus diesem Grund 
wurden keine neuen Nachweise zur Beschickung der zentralen Versickerungsanlage SF 3 erstellt. 

 

6.6.4 Regenrückhaltebecken Diepensee  
 

Das vorhandene Regenrückhaltebecken / LFA Diepensee dient als Vorflut für die abflusswirksamen 
Einzugsflächen des Einzugsgebietes Ramp 4. Für das bestehende Ableitungssystem (inkl. dem 
Regenrückhaltebecken / LFA Diepensee) gibt es aktuell keine Alternative. Aus diesem Grund 
müssen diese Anlagen bis zur Errichtung eines luftseitigen Ableitungssystems zur 
Niederschlagswasserentsorgung des geplanten Frachtvorfeldes in Betrieb bleiben. Bei einer 
Bebauung der gekennzeichneten Baufläche wäre diese Randbedingung zu berücksichtigen. Dies gilt 
des Weiteren auch für die von Norden zum Regenrückhaltebecken verlaufenden 
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Niederschlagswasserableitungskanäle, welche die anfallenden Abflüsse zum 
Regenrückhaltebecken transportieren. 
Abbildung 17: Lage des Regenrückhaltebeckens im geplanten städtebaulichen Umfeld 

 

 

6.6.5 Speicherraum für den Überflutungsschutz anderer Bauflächen  
 

�$�Q���G�H�U���:�H�V�W�V�H�L�W�H���G�H�V���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�0�L�G�I�L�H�O�G���*�D�U�G�H�Q�V�³���P�•�V�V�H�Q���*�H�O�l�Q�G�H�V�H�Q�N�H�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E��
der geplanten Grünzüge vorgesehen werden, um den Überflutungsschutz des westlich liegenden 
Einzugsgebietes 3xx zu verbessern. Diese Geländesenken müssen so profiliert werden, dass 
folgende Niederschlagsmengen schadlos, temporär begrenzt gespeichert werden können: 

�x nördlicher Überflutungsraum    578 m³ 

�x südlicher Überflutungsraum    469 m³ 

 

Die Lage der erforderlichen Überflutungsräume ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 
Abbildung 18: Darstellung der zu integrierenden Überflutungsflächen für 3xx 
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Der Überflutungsraum ist mit dem übergeordneten Niederschlagswasserableitungssystem 3xx zu 
verbinden, um die Zuleitung der nicht mehr aufnehmbaren Abflussanteile zu ermöglichen. Im 
Rahmen der Planung ist darauf zu achten, dass eine selbsttätige Entleerung des Einstauvolumens 
in Richtung des übergeordneten Niederschlagswasserableitungssystems 3xx ermöglicht wird. 

 

7. Konzeption  
 

Für die Anlagen, welche für die Niederschlagsentwässerung der jeweiligen Bebauungsflächen 
erforderlich werden, wurde eine Kostenannahme erstellt. 

Die Kostenannahme berücksichtigt ausschließlich die teilzentralen Anlagen. Es sind keine Angaben 
zu den Kosten für die Gründächer sowie die Rückhaltung und Drosselung im Gebäude enthalten. 
Diese Kosten müssen dem Gebäude zugeordnet werden. 

Weitere, anderen Bauteilen zuzuordnende Kosten sind im Folgen aufgeführt: 

�x Kosten für die Niederschlagsentwässerung der Zufahrtsstraßen Asphalt Die zur Ent-
wässerung dieser Flächen vorgesehenen Tiefbeete sind Teil der Niederschlags-
entwässerungsanlage der Straße. Deshalb sind diese Kosten in der vorliegenden 
Kostenannahme nicht enthalten. 

�x Kosten für die Niederschlagsentwässerung der Freianlagen Pflaster Die zur Entwässerung 
dieser Flächen vorgesehenen Tiefbeete / Verdunstungsbeete / Baumrigolen sind Teil der 
Niederschlagsentwässerungsanlage der Freianlage. Deshalb sind diese Kosten in der 
vorliegenden Kostenannahme nicht enthalten. 

 

Bei der Beurteilung der angegebenen Kosten ist zu berücksichtigen, dass die Baukosten momentan 
starken Schwankungen unterliegen. In Abhängigkeit des Zeitpunktes, zu welchem die einzelnen 
Maßnahmen umgesetzt werden, ist zu prüfen, mit welchem Maßstab die angegebenen Kosten 
indexiert werden müssen. 

Die Kostenannahme befindet sich in Anlage 6. 

 

8. Anlagen  
 

Anlage 1 �± Übersichtslageplan abflusswirksame Flächen 

Anlage 2 �± Übersichtslageplan Konzept 

Anlage 3 �± Übersichtslageplan Überflutungsvolumen 

Anlage 4 �± Ergebnisbericht zur Dimensionierung der Anlagen 

Anlage 5 �± Ergebnisbericht zum DWA �± M 153 Nachweis 

Anlage 6 �± Kostenannahme 
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